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Vorwort.

«^er Nuhen, welchen ich durch die erste Aus­

gabe dieser Sammlung bereits gestiftet zu haben 
glaube, so wie der mehrfach ausgesprochene 
Beifall Derjenigen, zu deren Gebrauche dieselbe 
vorzugsweise bestimmt war, haben mich bewogen, 
den wiederholt an mich ergangenen Aufforde­
rungen zur Herausgabe einer neuen Auflage 
gegenwärtig nachzugeben.

Je größer die Menge der zur Erläuterung 
und Ergänzung der Kurländischen Bauerverord­
nung alljährlich noch erscheinenden Verordnungen 
und Vorschriften heranwächst, desto mehr steigt 
das Bedürfniß einer geordneten Uebersicht der­
selben. Diesem Bedürfnisse aber hoffe ich einst­
weilen um so mehr durch diese neue Auflage 
abgeholfen zu haben, da in ihr nicht nur alle seit 
dem Erscheinen der ersten Ausgabe bis zum 
gegenwärtigen Augenblicke ferner zur Publicität 
gekommenen Verordnungen, — deren über 
sechszig sind, — ausgenommen, sondern auch 
die seitdem außer Kraft gesetzten aus derselben 
weggelassen worden sind.

Hasenpoth, den 16. März 1844.

L. v. Bienenstamm.



Abbreviaturen.

BD....... Bauerverordnung.

Dorsch, der Eins. Komm. Vorschrift der Einführungs- 

kommisston.

Vorsch.d KoMm.inS.d.BV. Vorschrift der Kommission 

in Sachen der Bauer­

verordnung.

Reg Bef. .... Reglerungsbefehl.

Reg. Pat. .... Regierungspatent.

Reg. Publ. .... Regierungspublikation 

(durch das Zntelltgenz- 
blatt).

Kam. Bef. .... Kameralhofsbefehl.

Bef. d. Domh. . . . Befehl des DomainenhofS.



A.
1. Näharbeiten. Die Maaßregel des Ab­

arbeitens einer Schuld findet gegen Pächter 
und Wirthe in Beziehung auf deren Schulden 
an den Gutsherrn, oder, wenn sie mit diesem 
außer allem Nexu stehen, auch wegen ander­
weitiger Privatschulden mit Beobachtung des 
§. 189 der BV. statt, gegen Knechte aber 
durch Beschlagnahm'e des Dienstlohns nach 
Abzug der Kronsabgaben und Subsistenz­
mittel. ,

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 3. Marz 1830. 
No. 105.

Anm. Vergleiche hiermit Lit. R No. 22.

2. Abarbeiten für verschuldete Pachtrück­
stände: dazu können auch Personen weiblichen 
Geschlechts im Alter vom 21sten bis zum 
6Osten Jahre nach Grundlage des §. 189 
der BV. angehalten werden.

Dorsch, d. Komm, in S. b. BD. vom 12. Oktober 
i835- No. in.

3. Abarbeiten. Dasselbe findet nach Vor­
schrift der §§. 189, 316 und 319 der BV. 
gegen alle betrügliche Schuldner auf dem Lande 
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statt, und muß von den Behörden darauf gegen 
Leute niederen Standes erkannt werden.

Dorsch, d. Komm, in S. b. BD. vom 12. Februar 
1836. No. 16.

4. Ab arbeiten. Die hierzu verurtheilten
Bauergemeindeglieder konnen^owohl zu Hofes- 
arbeiten gebraucht, wie auch als Dienstboten 
bei Gesindswirthen placirt werden, und kann 
der Gutsherr, — welchem übrigens sodann 
keine weitere Verpflichtung zum Unterhalte 
der Familie seines Schuldners oder zur Ver­
rechnung eines Lohns von 10 Rubel S. M. 
für dessen Weib obliegt, — nach Maaßgabe 
des Erwerbs derselben sich möglicherweise aus 
dem Ueberschusse ihres Knechtslohns oder des 
ihnen zufallenden besonderen Arbeitslohns 
nach Grundlage des §. 189 der BV. bezahlt 
machen.

Dorsch, b. Komm, tn S. bev BD. vom 9. Marz 
1836. No. 42.

5. Abgaben. Hinsichtlich deren Erhebung 
und Beitreibung ist unter andern zu beob­
achten:

a) daß die gesetzlich anzufertigenden Abgaben- 
Repartitionen, welche in besondere Ru­
briken über die bestimmten, jährlich wieder­
kehrenden und die außerordentlichen Ab­
gaben getheilt seyn müssen, mit der Geneh­
migung des Gutsherrn versehen, im Ge­
meindegerichte aufbewahrt werden und 
dafelbst jedem Gemeindegliede zur Einsicht 
offen stehen;
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b) daß die Einsammlung der Abgaben von 
den Wirthen in derjenigen Jahreszeit 
geschieht, wo es diesen am leichtesten ist, einen 
Theil ihrer Einkünfte dazu anzuwenden, 
und sind die Wirthe ihrerseits bei eigener 
Verantwortlichkeit verpflichtet, die Ab­
gaben - Beiträge der Knechte von deren 
Dienstlohn zu rechter Zeit einzuziehen;

c) daß die eingehenden Beiträge bis zur Ein­
zahlung derselben in die Kreisrentei in der 
GebietSlade aufbewahrt werden;

d) bei staktfindenden Rückständen muß die ge­
setzlich bestimmte solidarische Verbindlich­
keit der ganzen Gemeinde für die Krons- 
Abgaben jedes einzelnen Gliedes sogleich 
eintreten, und falls die Zahlung nicht aus 
der Gebietslade geleistet werden kann, die­
selbe sofort nach einer, mit Bestätigung 
der Gutöpolizei zu machenden Repartition 
erhoben, und hierdurch der Ausfall gedeckt 
werden;

e) die säumigen Wirthe aber sind mittelst 
Exekution zur Wiedererstattung der solcher­
gestalt für sie gezahlten Abgaben an die 
Gebietslade anzuhalten und nöthigenfalls 
bis zur endlichen Abgaben - Berichtigung 
unter Kuratel zu stellen.

Reg. Des. vom 17. September 1821. No. 4002.

6. Abgabeneinzahlnng. Den zur Be­
werkstelligung derselben an die Rentei abdele­
girten Gemeindegerichtögliedern ist für alle 



8 Abl Ael

Reise- und Zehrungskosten eine Vergütung 
von 30 Kop. S. M. für den Tag von ihrer 
Gemeinde zuzugestehen, und zwar nach 
Maaßgabe der Entfernung zu 25 Werste auf 
einen Tag gerechnet.

Vorsch. d. Eins. Komm, vom 24. Februar 1823. 
No. 41.

7. Ablastscheine der Bauern, bei temporeller 
Abwesenheit derselben von ihren Wohnstellen, 
sind auf ordinärem Papiere anzufertigen. So­
bald jedoch Bauern nach andern Gouver­
nements abgelassen werden oder sich als Dienst­
boten mit ihrem Herrn aus dem Gouverne­
ment entfernen, so sind sie mit den gesetzlichen 
Plakatpäffen nach Anleitung des Allerhöchsten 
Befehls vom 6. December 1827 zu versehen.

Reg. Bef. vom 24. April 1828. No. 3441.

8. Advokaten dürfen zwar als Assistenten der 
Frauenzimmer vor den Kreisgerichten erschei­
nen, jedoch ohne hierbei ein Patrocinium aus­
zuüben.

Dorsch, der Eins. Komm, vom 19. Marz 1828. 
No. 131.

9. Aelteste sind auf den Kronsgütcrn seit 
Promulgation der BV. nur als Wirthschafö- 
beamte der Arrendatoren zu betrachten und 
können daher von diesen beliebig angestellk 
und ihrem Kontrakte gemäß wieder entlassen 
werden.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 23. Oktober 1820. 
No. 234.
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10. Arzeneyen, Arzt. Es sollen die Guts­
verwaltungen und Gemeindegerichte darauf 
sehen, daß in den abzuschließenden Pacht­
kontrakten auch darüber stipulirt werde, „ob 
„bei eintretenden Krankheitsfällen der Guts- 
„herr oder der Pächter selbst die Versorgung 
„der Gesindsbewohner mit Arzeneyen und die 
„Vergütung des ärztlichen Beistandes über- 
„nimmt."

Dorsch, der Eins. Komm, vom 29. November 1830. 
No. 252.

11. Attestierte sind von den Magisträten und 
Gemeindegerichten den in ihren Gerichtsbezir­
ken wohnenden Leuten freier Herkunft auf 
jedesmaliges Ansuchen derselben darüber zu 
ertheilen, daß der von ihnen gewünschten Ehe 
kein Hinderniß im Wege stehe.

Reg. Pat. vom 12. März 1823. No. 1323.

12. Auktionen bei den Gemeindegerichten. 
S. Lit. (£., No. 6.

13. Ausfertigungen der Gemeindegerichte 
müssen jedesmal von einem Gemeinderichter 
unterzeichnet und vom Gemeindeschreiber kon- 
trasignirt seyn, niemals aber darf die alleinige 
Unterschrift des letzteren, außer der Beglau­
bigung von Abschriften als Beilagen, die 
Gültigkeit einer gemeindegerichtlichen Verab- 
scheidung, Vorladung oder Bekanntmachung 
begründen.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 25. August 1825. 
No. 148.
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B.

1. Bagatelfachen der Bauern gegen die 
Gutsherrschaft oder andere auf dem Lande 
wohnende Personen vom Adel oder Exemten­
stande. ■— In selbigen soll zur Beseitigung 
zeitraubender Hin- und Herreisen dem Beklag­
ten die Klage mittelst Mandats zur bericht- 
lichen Erklärung darauf zugefertigt werden.

Vorsch. d. Eins. Komm, vom 29. November 1830. 
No. 262.

2. Bagatelsachen. Die laut der Vorschrift 
der Eins. Komm, vom 29. November 1830 
in dergleichen Sachen wider die Gutsherrschaft 
oder Personen vom Adel oder Exemtenstande 
vom Gemeindegerichte zu fordernde Bericht­
erstattung darf sich nur auf ein abzugebendes 
Zeugniß über die zu dessen Kenntniß gelangten 
näheren Verhältnisse der Sache beschränken.

Vorsch. d. Komm, in S. d. BV. vom n. Zanuar 
1841. No. 21.

3. Bauern. Denselben ist der Kauf und Ver­
kauf aller zur Landökonomie gehörigen Pro­
dukte und Vorräthe, so wie aller Erzeugnisse 
und Erwerbsgegenstände ihres Standes, in 
allen Städten, Märkten und Verkaufsplähen 
von ihren Fuhren und Fahrzeugen zollfrei und 
ohne Handelsfchein gestattet.

Reg. Publ. vom и. Marz 1826. No. 1285. 
und vom 16. Zuni 1826. No. 4200.



11Bau

4. Bauern können nicht bei der eigenen Besih- 
lichkeit angeschrieben werden, sondern müssen 
sich zu derjenigen Gemeinde rechnen, zu 
welcher sie einmal angeschrieben sind. In 
polizeilicher und gerichtlicher Hinsicht aber 
müssen sie ihren Rechtsstand in der ihrer 
Besitzung zunächst liegenden Gemeinde haben.

Borsch, d. Eins. Komm, vom 20. Januar 1827. 
No. 9.

5. Bauern können nur die zu adelichen Gütern 
gehörigen Bauerhöfe und Ländereien, die 
Güter selbst aber weder eigenthümlich noch 
pfandweise acquiriren.

Reg. Pat. vom 26. Zuli 1830. No. 6445.
Dorsch, d. Komm, in S. d. BB. vom 15. Sep? 

tember i834- No. 69.

6. Bauern und Bäuerinnen sollen, mit 
Ausnahme der effektiv dem Ammendienste 
gewidmeten Bäuerinnen und der zum Erwerb 
der Rekrutenloökaufsumme beurlaubten Ge­
meindeglieder, nur dann auf Jahrespäffe zum 
Dienen nach den Städten abgelaffen werden: 

1) wenn sie dem Gute entbehrlich geworden;

2) wenn diese Leute sich bei dem Kirchspiels­
mäkler gemeldet und keine Dienststellen auf 
dem Lande finden können;

3) wenn dieser Umstand, und daß nach dem 
solche Leute entlassenden Gebiete keine Indi­
viduen aus anderen Gemeinden überge­
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treten sind, vom Kirchspielsmäkler beschei­
nigt worden; und

4) falls sie Hofesleute oder Handwerker ge­
wesen, durch Mäklerbescheinigungen dar- 
gethan haben, bei keiner Landwirthschaft 
ein Unterkommen finden zu können.

Dergleichen Entlassungen fiehen unter der Kon­
trolle der Kreisgerichte, welche den Entlas­
senen auf die beigebrachten Legitimationen die 
Jahrespässe zum Dienen in den Städten auszu­
fertigen und am Schlüsse des Jahres über 
dieselben Verschlage an die Komm, in S. d. 
BV. einzusenden haben.

Dorsch, d. Komm, in S. d. BV vom 9. April 1837. 
No. 168, und vom 24. September 1838. 
No. 188.

7. Bauern, vom Militairdienste freigekaufte. 
Denselben ist es gestattet, vor Eintritt einer 
neuen Revision beliebig entweder als Freige­
kaufte sich zu den Städten oder Landgütern 
anschreiben zu lassen, oder auch bei ihrer bis­
herigen Gemeinde zu verbleiben und in der­
selben, so lange sie noch nicht umgeschrieben 
worden, nebst ihren Weibern und ihren nach 
der Freikaufung gebornen Kindern ihren Auf­
enthalt zu nehmen.

Für den Fall jedoch, daß sie sich aus dieser 
Gemeinde temporell entfernen wollen, müssen 
dieselben mit den für den Stand der Ackerbauern 
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verordneten Legitimationen versehen seyn, welche 
ihnen auf den Grund der Freikaufungsscheine 
und gegen Producirung derselben von den resp. 
Gutspolizeien, ohne daß die Bestellung einer 
Kaution für Abgaben gefordert werden darf, — 
da sie von diesen bis zur neuen Revision oder 
ihrer Umschreibung befreit sind, — unweigerlich 
ertheilt werden muffen.

Reg. Pat. vom 3. December 1840. No. 8834.

8. Bauerbeamte sind gleich allen übrigen 
Gemeindegliedern berechtigt, ihre Gemeinde 
nach geschehener Kündigung u. s. w. zu ver­

, lasten, und demnach in solchem Falle ihre 
Dimission zu nehmen.

Dorsch, d. Eins Komm, vom 28. Februar 1830.
No. 89. '

9. Bauerbeamte dürfen außer den aus ihren 
ökonomischen Verhältnissen sich herschreibenden 
Prästationen bei Feldarbeiten u. s. w. sich 
niemals einer persönlichen Dienstbarkeit gegen 
den Gutsherrn oder die Gutöverwaltung unter­
ziehen, welche sie in das Verhältniß eines 
Dienstboten zum Herrn stellt.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 4 November 1829. 
No. 153.

10. Bauerbeamte sind von aller und jeder 
gutsherrlichen und gutspolizeilichen Straf­
gewalt, mit Ausnahme des in der Bauer­
verordnung (§. 259) bezeichneten fpeciellen 
Falles, eximirt. Jede Beahndung derselben 
aber bei verabsäumten Arbeitsleistungen oder 
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andern einfachen Vergehen außer ihren Amts­
verhältnissen, — sey es durch Arrest oder 
Geldstrafen, — gehört lediglich zur Kom­
petenz der Kreisgerichte.

Borsch, d. Eins. Komm, vom 4. November 1829. 
No. 153.

11. Bauerbeamte, die sich der Hehlung 
von Militairdeserteuren schuldig gemacht, 
sollen von den Kreisgerichten, sobald diese 
unter Mittheilung der wider gedachte Beamte 
eruirten Umstände vom Hauptmannsgerichte 
deshalb requirirk worden, provisorisch von 
ihren Aemtern suöpendirt werden, während 
ihre Amtöentseßung selbst nur nach vorgän­
giger Entscheidung der Regierung erfolgt.

Reg. Bef. vom 30. Januar 1822. No. 380.

12. Bauerbeifktzer der Kreisgerichte sortiren 
in allen gegen sie zu erhebenden Polizei- und 
Civilklagen vor das Gemeindegericht ihres 
Wohnorts.

Borsch, d. Eins. Komm, vom 3. Oktober 1821, 
No. 270.

13. Bauerbeisitzer sind in allen Rechtssachen 
der freien Leute zur Theilnahme an den Ver­
handlungen und Entscheidungen der KreiS­
gerichte zu admittiren, die Friedensrichter aber 
lediglich in Fällen, wo Personen vom Adel 
oder Exemtenstande als Beklagte erscheinen.

Borsch, d. Komm, in S. d. BD. vom 18. März 
1835. No. 40.
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14. Bauerkinder. Bei Unterbringung der­

selben als Viehhüter in den Gesinden steht 
den GutSpolizeien und Gemeindegerichten das 
Recht mittelst direkter Vorschrift einzuschreiten 
nur in denjenigen Fällen zu, wo die Pflicht 
der Fürsorge für hülflose Waisen oder zur 
Verhütung offenbar gewordener Herumtrei­
berei solches fordert.

Reg. Bef. vom 21. August 18ЗЗ. No. 4724.

15. Banerunrrlhen. Bei diesen ist nicht 
eher militairische Hülfe zu requiriren, als bis 
das Hauptmannsgericht an Ort und Stelle 
die Unterdrückung der Unruhen versucht hat. 
lieber solche Vorfälle ist der Regierung und 
der Civil - Oberverwaltung umständlich zu 
berichten. Die Kreisgerichte aber sollen durch 
zweckmäßige Belehrung und Anwendung ihrer 
Autorität den Veranlassungen zu solchen 
Unruhen Vorbeugen.

Reg. Bef. vom 31. August 1822. No. 2857.

16. Bescheide und Verfügungen, welche 
in den bei den Kreisgerichten anhängigen 
RechtSang elegenheiten ergehen, sollen nöthigen- 
falls auf officiellem Wege zur Kenntniß der 
Interessenten gebracht werden, und ist hierin 
unter keinem Vorwande ein Verzug eintreten 
zu lassen.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 29. Mai 1825» 
No. 92.

17. Bittschriften der Bauern.
S. Lit. S. No. 14.
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18. Buschwächter stehen in ihrer Qualität 
als Gesindswirthe oder Pächter hinsichtlich 
ihrer Gesindsleistungen unter der Jurisdiktion 
der Gemeindegerichte, welche lehtere indessen 
unter keinem Vorwande die Person eines 
Buschwächters aus eigener Autorität in 
Anspruch nehmen dürfen.

Reg. Bef. vom i. September 1832. No. 4848. 
Vorsch. d. Eins. Komm, vom 29. März 18ЗЗ.

No. 72.

L.
1. Cadence. Die Verhandlung der bei den 

Kreisgerichten anhängig werdenden Sachem 
muß auch außer der Zeit der Cadencen stakt- 
finden, damit dieselben bei dem Eintritte dieser 
letzteren zur Entscheidung vorbereitet sind.

Reg. Bef. vom r. Juli 1824. No. 3512.

2. Caution. Es ist der Wahl des seine bis­
herige Gemeinde verlassenden Gemeindegliedes 
anheimgestellt, seine Abgaben - Caution ent­
weder in baarem Gelde oder durch Bürgschaft 
von Seiten derjenigen Gemeinde, in welche 
er überzutreten gedenkt, zu leisten.

Vorsch. d. Eins. Komm, vom 13. November 1823 
und vom 4. März 1832. No. 58.

3. Caution. Die bei dem Übertritte eines 
Bauern aus einer Gemeinde zur andern, 
zufolge Publikats vom 7. December 1823, 
von der neuen Gutsherrschaft desselben an 
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die frühere zu bestellende Bürgschaft für die 
Getränksteuer wird aufgehoben.

Reg. Publ. vom i. August 1833. No. 4262.

4. Cantionsattestate sind fortan die Guts­
verwaltungen der Kronsbesihlichkeiten berech­
tigt für die von Privat- zu Kronsgütern 
übertretenden Bauern auszufertigen; jedoch 
müssen die Gemeindegerichte die Unterschriften 
solcher Zeugnisse, wie auch die erfolgte Erfül­
lung der Gemeindcverpflichtungen der aus­
tretenden Glieder attestiren, die Zeugnisse der 
eintretenden aber bei sich asserviren.

Reg. Publ. vom 26. Oktober 1833. No. 7081.

5. Cefsionen. Wenn Rechtsstreitigkeiten an 
Bauergemeindeglieder von solchen Personen 
cedirt werden, die vor einem anderweitigen 
Forum sortiren, so wird nach dem Rechts- 
grundsahe, daß der Cessionar kein besseres 
Recht erlangen kann, als der Cedent gehabt 
hat, die Beibehaltung desjenigen Gerichts­
standes, vor welchen die Sache nach den 
persönlichen Verhältnissen des Beklagten hin­
gehört, als rechtmäßig anerkannt.

Voesch, d. Eins. Komm, vom 10. März 1822. 
No. 48 und vom 2. April 1825. No. 58.

6. Consignationen. Es sollen die Ge­
meindegerichte und deren Schreiber sich aller 
Einmischung in die freiwillige Gerichtsbarkeit 
der zu ihrer Jurisdiktion nicht gehörigen 
Stände, so wie besonders der Consignationen 

2
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und Auktionen über Nachlassenschaften des 
Adels und der Exemten, gänzlich enthalten.

Reg Bef. vom 9. Zuli 182Z. No. 3892.
7. Contrakte freier Leute über Grundstücke 

sind nur dann in die Kontraktenbücher der 
kompetenten Kreisgerichte zu inseriren, wenn 
sie auf dem gesetzlichen Stempelbogen ver­
schrieben worden. Alle aus einem solchen, 
zwar auf dem gehörigen Stempelbogen, jedoch 
nicht gerichtlich verschriebenen Con­
trakte erhobenen Klagen aber sollen der 
Vorschrift des H. 177 der Kurl. BV. gemäß 
als unbegründet abgewiesen werden.

Reg. Bef. vom 16. November 1825. No. 6779.
8. Contrakte der Bauern bei deren beabsich­

tigtem Uebertritte zu einer andern Gemeinde­
müssen aufrecht erhalten werden.

S. Lit. U. No. i.
9. Contrakte über Zinöpacht der Gesinde 

mit Befreiung von gemeinschaftlichen Ge­
meinde- und Gebietöleistungen sind gänzlich 
untersagt. Anlangend jedoch die bereits abge­
schlossenen derartigen Contrakte wird, da die 
Gutsverwaltung für den Pächter die erlassenen 
Leistungen nach der vom Gemeindegerichte 
jedesmal zu machenden gleichmäßigen Repar­
tition zu prästiren hat, den Gemeinden rück­
sichtlich dessen, was sie bis jetzt in solcher 
Beziehung für die unrechtferkig befreiten Zins­
ner wirklich geleistet, der Regreß an die Guts­
verwaltung offen gelassen.

Reg Pat. vom ZI. Mai 1840. No. 3961.
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io. Contumace. Zu deren Begründung ist 

eõ nicht nothwendig, daß die Erfüllungs­
berichte der Gemeindegerichte oder der Gerichts­
boten über die ihnen committirte Vorladung 
der Parteien im Protokolle verzeichnet werden, 
maaßen die BV. die Befreiung von der Con- 
tumace durch Rechtfertigungsgründe nicht 
ausschließt.

Reg. Bef. vom n. Februar 1825. No. 648.

11. Correspondenz der Gutöpolizeien und 
Gemeindegerichte.

Siehe Lit. No. 37.

12. Correspondenz. Die in dringenden 
Fallen zur Beschleunigung der Geschäfte nöthig 
werdende direkte Correspondenz der Gemeinde­
gerichte mit den ihnen nicht vorgesehken Be­
hörden und Autoritäten ist derartig normirt, 
daß das Gemeindegericht diejenige Behörde 
oder obrigkeitliche Person, an welche das­
selbe sich wendet, oben, und sich unter derselben 
rescribirt, auch das Wort „Ersuchen" 
hinzufügt.

Dorsch, d. Komm, in S. d. BD. vom 3. August 
1339- No. 101.

13. Corroboration ist in Gemäßheit des 
§• 177 der BV. nur zur Gültigkeit der über 
Grundstücke gefchlossenen Pachtkontrakte erfor­
derlich.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 17. Marz 1823. 
No. 106.

2*



20 Cri Dej

14. Criminalsachen. In solchen haben 
die Gemeindegerichte, sobald die Sache ein 
Glied der Bauergemeinde betrifft, die erste 
Untersuchung zu veranstalten, sodann aber die 
Akten an das competenke Hauptmannögericht 
zu remittiren.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 28. November 1819.
No. 420.

15. Criminalsachen. Wenn Sachen als 
criminell von den Kreisgerichten an die Crimi- 
nalbehörde remittirt werden und eine polizei­
liche Voruntersuchung noch als nöthig erscheint, 
so muß die Criminalbehörde solche durch die 
kompetente Polizeiautorität von sich aus 
veranlaffen.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 19. März 1828. 
No. 118.

D.
1. Dezorrriren. Der Friedensrichter und 

der adeliche Affessor des Kreisgerichts haben 
außer der Cadence in gleichmäßigen Zeit­
räumen abwechselnd zu dejouriren.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 23. März 1825. 
No. 19.

2. Dejonrirender Richter. Dessen In­
struktion ist folgende:

§. 1. Alle, zur Kompetenz der Kreisgerichte 
gehörigen und daselbst anhängig werdenden 
Sachen sind auch außerhalb der Cadencen
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derartig fortzuführen, daß die dejourirenden 
Kreisgerichtöglieder befugt und verpflichtet 
sind, in der Zwischenzeit von einer Juridik 
zur andern nicht nur die bereits anhängigen, 
sondern auch die mittlerweile pendent gewor­
denen Sachen aller Art zu untersuchen und 
dieselben bis zur Spruchreife fortzuführen, 
auch die dahin abzweckenden prozeßleitenden 
Dekrete zu erlassen.

§. 2. Endurtheile oder auch Zwischen­
bescheide, welche vim definitivae sententiae 
haben, bleiben dem vollständig besetzten Ge­
richte Vorbehalten.

§. 3. Jedoch sind alle Sachen, welche 
Gefahr im Verzüge leiden, oder wo vorläufige 
Verfügungen und Maaßrcgeln auf Gefahr 
des Nachsuchenden nöthig sind, z. B. Arrcst- 
und Scquestrationsverhangungen, Restitutio­
nen im Spolienprocesse, Regulirung des Besitz­
standes, Ex- und Immissionen, Bestellung 
von provisorischen Massenverwaltern u. dgl., 
nicht allein vom dejourirenden Richter voll­
ständig in Untersuchung zu ziehen, sondern 
auch nach den Umständen und mit ausdrück­
licher Hervorhebung der Gründe, welche eine 
schleunige Entscheidung oder Verfügung nöthig 
machen, zu dijudiciren.

H. 4. Der dejourirende Richter hat dabei 
nicht außer Acht zu lassen, daß, wenn er 
außer den provisorischen Maaßregeln definitive 
Entscheidungen für nöthig erachtet, genau 
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dieselben Formalien einzuhalten sind, deren 
Beobachtung überhaupt dem Kreisaerichte 
obliegt.

H. 5. Da provisorische Maaßregeln über­
haupt, sobald die Umstände es erheischen, 
abgestcllt und geändert werden können, so 
sieht es um so mehr den übrigen Gerichts­
gliedern frei, die vom dcjourirenden Richter 
getroffenen, bloß provisorischen Maaßregeln 
nach Stimmenmehrheit abzuändern.

§• 6. Findet das Plenum des Kreis- 
Zfrichts die Akten einer Sache, deren Ent­
scheidung demselben vom dejourirenden Richter 
Vorbehalten worden, nicht vollständig instruirk, 
so ist die Untersuchung gehörig zu vervollstän- 
^gen. Obgleich daher die Leitung des 
Beweises und Gegenbeweises dem dejouriren­
den Richter überlassen ist, und nur diejenigen 
Bescheide dem Pleno Vorbehalten bleiben, 
welche von wesentlichem Einflüsse auf die Ent­
scheidung der Hauptsache find (wie z. B. die 
Zulassung oder Verwerfung eines Zeugen 
Auflegung von Eiden an die Parteien), fo ist 
das Plenum dennoch unzweifelhaft befugt, 
eine Vervollständigung der Untersuchung auch 
dann anzuordnen, wenn das dcjourirende 
Glied das Beweis- und Gegenbeweisverfahren 
bereits für geschlossen erachtet hat.

Ъ 71 Bagatelsachen, d. h. diejenigen, 
welche die Summe-von 25 Rubel Slb. nicht 
übersteigen, sind wegen der Geringfügigkeit 
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allein, und wenn sonst nicht irgend welche von 
den im H. 3 dieser Instruktion erwähnten 
Gründen obwalten, keineswegs vom dejouri- 
renden Richter allein zu entscheiden.

§. 8. Exekutions- und liquide Schuld­
forderungssachen sind nur dann vom dejouri- 
renden Gliede zu entscheiden, wenn aus beson­
deren Gründen die Beschleunigung der Sache 
erforderlich und Gefahr im Verzüge wäre. 
Im übrigen sind dergleichen Sachen zwar auch 
wie alle anderen vom dejourirenden Gliede zu 
instruiren, jedoch in Pleno zu entscheiden.

§. 9. Beschwerden über verweigerte oder 
verzögerte Justiz gegen die Gemeindegerichte 
sind der Natur der Sache nach nicht bis zum 
Zusammentritte des Plenum aufzuschieben, 
sondern der ermittelte Uebelstand sofort abzu­
stellen. Dasselbe ist der Fall, wenn Beschwer­
den über die Gemeinde- und Gutspolizeien 
schleunige Abhülfe verlangen.

H. 10. Es steht den Parteien frei, den 
dejourirenden Richter in allen Sachen zu er­
suchen, von sich aus und ohne Verschiebung 
der Entscheidung bis zur Cadence Urtheile und 
Bescheide mit der Kraft einer definitiven 
Sentenz zu fällen, wobei dieselben Formalien 
zu beobachten sind, wie bei den Erkenntnissen 
des gesummten Kreisgerichts. Eine derartige 
Bitte, bei welcher beide Parteien nothwendig 
übereinstimmen müssen, ist in den Akten zu 
verschreiben, und der dejourirende Richter 
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alsdann auch in den sonst dem Pleno vorbe­
haltenen Sachen zur selbstständigen Fällung 
des Erkenntnisses berechtigt, wobei es jedoch 
demselben unbenommen bleibt, ungeachtet 
solchen Ansuchens der Parteien diejenigen 
Sachen, zu deren sofortigen Entscheidung ihn 
der §. 3 dieser Instruktion nicht ohnehin auch 
ohne Bitte der Parteien verpstichtct, kollegia- 
lischer Berathung und der Dijudikatur des 
Plenum vorzubehalten, wenn er Bedenken 
dabei findet, sie allein abzumachen.

H. 11. Dem dejourirenden Richter steht 
eine Strafgewalt zu, deren Maaß der Hälfte 
der, dem ganzen Kreisgerichte gesetzlich zuge­
standenen Strafbefugniß gleichkommt.

Dorsch, d. Komm, in S. d. BD. vom 24. Oktober 
1839-

Reg. Pat. vom 5. Zuli 1840. No. 4767.

3. Dejourirender Richter. Bei legaler 
Abwesenheit desselben muß daö nicht dejouri- 
rende Glied dessen Stelle vertreten.

Borsch, d. Eins. Komm, vom 18. Zuli 1821. 
No. 203.

4. Dienstboten. Gemeindeglicder, welche 
als Dienstboten ihren Herren nach andern 
Gouvernements folgen müssen, und zu diefem 
Zwecke nach geleisteter Abgabensicherheit von 
ihrer Gemeinde entlassen sind, sollen auf 
die hierüber beigebrachten Kreisgerichtlichen 
Bescheinigungen in Grundlage des §. 557 
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der BV. von den Kreisrenteien mit den gehö­
rigen Plakatpäffen versehen werden.

Reg. Bef. vom 24. April 1828. No. 3441.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom тб. Mai 1828.
No. 183.

5. Dienstboten. In Fällen offenbar gewor­
dener Herumtreiberei derselben sind die Ge­
meindegerichte berechtigt, ihnen bestimmte 
Dienstverhältniffe anzuweisen und, so weit 
nöthig, hierbei Zwang anzuwenden. Auch 
haben die Gemeindegerichte darauf zu wachen, 
daß weder die Bauern, noch andere Haus- 
wirthe, im Bereiche der Gemeinde unter 
allerlei Vorwänden mehr Dienstboten, als 
das ökonomische Bedürfniß erfordert, bei sich 
engagiren. 1

Dorsch. d.Komm. in S. d. BD. vom iy. Oktober 
1833- No. 27.

6. Dienstkündigmrgerr. Hinsichtlich der­
selben sind nachstehende Regeln zu beobachten: 

1) daß die Kündigungen bei den Gemeinde- 
gcrichten im Beiseyn der Dienstherren, so 
weit diese dahin geladen werden können, 
von den Dienstboten verlautbart und daselbst 
aktisirt, auch denen, welche gekündigt haben, 
darüber Bescheinigungen ertheilt werden. 
Bleibt der vorgeladene Dienstherr im 
Termine aus, so ist doch die vor Gericht 
verlautbarte Kündigung als gültig anzu­
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sehen, und darüber derjenige, dem gekün­
digt worden, von Gerichtswegen in Kennt- 
niß zu setzen;

2) daß die Gemeindegerichte gleich nach Mar­
tini jeden Jahres dem Gutsherrn eine 
namentliche Anzeige über diejenigen Indi­
viduen vorzustellen haben, die in der Absicht 
gekündigt, um das Gebiet zu verlassen, 
damit hiernach, aufdie beigebrachteSicher­
heit für die Abgaben, die Entlassungs­
scheine zur Meldung bei dem Kirchspiels­
makler von der Gutspolizei ertbeilt werden 
können;

3) daß hiernach bei erledigter Sicherheits­
bestellung für die Abgaben und nachgewie­
sener Uebernahme einer den Bauerverhält­
nissen entsprechenden Dienst- oder Pacht­
stelle auch eben so unweigerlich der Abzugs­
schein vom Gutsherrn oder der Gutspolizei 
an den Austretenden zu ertheilen sey.

Dorsch. d.Komm. in S. d. BB. vom 23. Mai 183Z. 
No. 64.

Anm. Vergleiche hiermit Lit. F. No. 17 und Lit. u 
No. 1.

7. Dienftküttdigungen dürfen nicht be­
schrankt werden durch den herkömmlichen 
Gebrauch eines dreijährigen Termins zur 
Wechselung der Dienstboten, vielmehr hängen 
die Dienstfristen nur von der Abmachung der 
Contrahenten ab, und muß diese Abmachung 
gerichtlich aktisirt seyn, widrigenfalls das
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Dienstverhältniß nur als auf ein Jahr einge­
gangen anzusehen ist.

Borsch, d. Komm, tn S. d. BD. vom 14. August 
1835- No. 93.

8. Dienflischeine sind von den Gemeinde­
gerichten nur solchen Individuen zu ertheilen, 
die für das laufende Jahr ihren Verpflich­
tungen bereits nachgekommen sind. Auch soll 
die von solchenJndividuen zu zahlendeJahreS- 
summe auf das Maaß ihrer Erwerbsfähigkeit 
festgeseht werden.

Reg. Bef. vom 2. Zuli 1840. No. 4611.

9. Dispensation der Kurländischen Bauern 
von der Landpflichtigkeit. .

Siehe Lit. L. No. 1.

E.
1. (Kbräer, welche auf dem Lande wohnen, 

stehen unter der Jurisdiktion der Kreisgerichte.
Borsch, d. Eins. Komm, vom 31. Mai 1825. 

No. 118.

2. Ebener können nicht gezwungen werden, an 
ihren Sabbathen und strengen Feiertagen vor 
Gericht zu erscheinen.

Reg. Bef. vom 15. Marz i833- No. 1410.

3. Ebräer dürfen den Bauern Branntwein 
und andere starke Getränke nicht auf Schuld 
verkaufen, bei Gefahr der Vernichtung der 
Schuld. — Desgleichen sind alle Schulden 
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der Bauern an Ebraer, welche unter Verpfän­
dung von Kleidung, Hauögeräth, Vieh, Ge- 
traide u. f. w. gemacht worden, als nichtia ru 
erachten. °7 8

7. Chrenöürger, die auf dem Lande domi-
ciliren, können, wenn sie nicht von Bauern

Derord. über die Ebr. §§. i8 u. 19, publ. durch 
das Reg. Pat. vom 26. November igZA. 
No. 9955.

4. Cbräer. Denselben ist es verboten, die 
m den Flecken und Gütern befindlichen Krüge, 
«Schenken u. s. w. in Pacht oder Obrok ru 
nehmen.

Ukas vom 27. Januar T840, publ. durch das 
Reg. Pat. vom 2. April 1840. No. 2248.

5. Gbräer dürfen unter keinem Vorwande die 
den Gutsbesihern von der Bauerfchaft zufiie- 
ßenden Revenüen in Pacht nehmen.

Ukas vom i2. Juni 1840, publ. durch das Reg. 
Pat. vom 7. August 1840. No. 5784.

6. Ediktalcitationen und Vorladrm- 
HkK, welche von den Temeindegerichten er­
lassen werden, sollen durchaus zwei Mal in 
das lettische Jntelligenzblatt inserirt werden. 
Ob dies aber für das dritte Mal in dem deut­
schen Jntelligenzblatte zu bewerkstelligen sey, 
bleibt den hauptsächlichsten Interessenten zur 
Bestimmung anheimgestellt.

Vorsch. d. Eins. Komm, vom 20. Juli 1823. 
No. 192.
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verklagt werden, bei den Kreisgerichten nicht 
belangt werden, da sie die Rechte der Exemten 
haben.

Reg. Bef. vom 25. Zull i839- No. 4652.

8. Gid. Die Haupt-, Reinigungs- und Er­
füllungseide sind nur im Endurtheil aufzu­
erlegen.

Bef. d. Oberhofger. vom 13. April 1822. No. 463.
Dorsch, d. Eins. Komm. 29. März 1825. No. 81.

9. Eid. In allen Fällen, wo von den Ge­
meindegerichten ein Erkenntniß auf Ablegung 
eines Eides gefällt worden, sollen vor der 
Vollziehung desselben und der wirklichen Eides­
leistung, welche nur bei den Gemeindegerichten 
selbst stattfinden kann, die Akten der Sache 
an das kompetente Kreisgericht zur Beprü- 
fung, Ergänzung oder Abänderung gesandt 
werden.

Reg. Bef. vom 3. Juni 1821. No. 2622.

10. Eid der Zeugen. Dessen Ableistung 
in der Kirche. '

Siehe Lit. Z. No. 4.

11. Einführnngskommiffion. Seit Auf­
hebung derselben unter dem 29. Juli 1833 ist 
eine besondere Kommission für die Angelegen­
heiten der BV. in Kurland eröffnet und sind 
sämmtliche zum Ressort dieser Kommission 
gehörigen Vorstellungen an Seine Excellenz, 
den Kurländischen Herrn Civilgouverneur, als 
deren Vorsiher, mit der Aufschrift: „in
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Sachen für die Angelegenheiten der Baner- 
verordnung" — zu richten.

Reg. Publ. vom 31. Zuli 1833. No. 4224.

12. Entlassung — ternporelle In Fäl­
len, wo der Rückkehr entlassener Dienstboten 
zu ihrer Gemeinde besondere die Personalität 
und Wohlfahrt der Entlassenen tangirende 
Schwierigkeiten entgegenstehen, ist eine auf 
Humanität beruhende billige Berücksichtigung 
zu beobachten und von den Kreiögerichten nach 
Umständen darüber Bestimmung zu treffen 
ob die bewilligte Entlassung zum Dienen in 
einer Stadt fortdauern soll oder nicht.

Borsch, b. Komm, kn S. b. BB. vom 16. März 
1838. No. 46.

13. Entlassung von Gemeindegliedern nach 
den Städten.

Siehe Lit. B. No. 6.

14. Entlassungsbefcheinignngen sind 
die Guköverwaltungen der resp. Kronöbesiß- 
lichkeiten fortan berechtigt für die von den 
Kronsgütern austretenden Gemeindeglieder 
auszufertigen, jedoch sind die Unterschriften 
solcherZeugnisse vom Gemeindegerichte zu atte- 
stiren.

Reg. Publ. vom 26. Oktober 1833. No. 7081.

15. Erbschaften.
Siehe Lit. VI. No. 1.

16. Exekution. Zu deren Vollziehung außer 
den Cadencen kann in dringenden Fällen ein 
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abwesendes Glied des Kreisgen'chts einberufen 
werden.

Borsch, b. Eins. Komm, vom 18. Oktober 1826. 
No. 142.

F-
1. Fleckenbewohner, die ihren Standes- 

verhältnissen nach früher unter adelicher Patri­
monialgerichtsbarkeit sortirten, gehören in 
Justizsachen zur Jurisdiktion der Kreis­
gerichte.

Borsch, b. Eins. Komm, vom 7. Februar 1822. 
No. 12.

2. Freibriefe, nach Publikation der Bauer­
verordnung ausgestellte, sollen weder zur 
Korroboration noch zu anderweitiger gericht­
licher Beglaubigung angenommen werden.

Reg. Bef. vom 7. September 1822. No. 2924.

3. Freibriefe, vor dem Jahre 1817 ausge­
stellte, dürfen korroborirt werden und haben 
Gültigkeit.

Reg. Bef. vom 25, November 1826. No. 8524.

4. Freibriefe, auf ordinaircm Papiergeschrie­
bene, dürfen, wenn nur die übrigen auf Frei­
briefe erlassenen Verordnungen beobachtet 
worden, zur Korroboration angenommen wer­
den, doch sind von dem Producenten nach­
dem Ukas vom 24. November 1821 drei 
Rubel Stempelpapiergelder beizutreiben.

Reg. Bef. vom II. Februar 1827. No. 1045»
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5. Freie Leute, welche ehemals unter ade- 
licher Patrimonialgerichtsbarkeit gestanden, 
sortiren bei Streitigkeiten unter einander unter 
die Kreiögerichte, in Streitsachen mit Per­
sonen anderer Städte aber müssen sie dem 
Forum des Beklagten folgen.

Vorsch. d. Einf.Komm. vom ir.September 1819. 
No. 293.

6. Freie Leute, in den Kreisen wohnende. 
Auf selbige sind die in der Kurländischen 
BV. enthaltenen Vorschriften über daß Kur- 
ländifche Bauer-Privatrecht in Anwendung 
zu bringen; jedoch ist die durch die §§. 20 
198 und 553 der BV. nur den Mitgliedern 
des Bauernstandes bewilligte Befreiung vom 
Gebrauche des Stempelpapiers und von Zah­
lung der Poschlinen in den gerichtlichen Ver­
handlungen u. s. w. auf selbige nicht auöru- 
dehnen.

Reg. Bef. vom 2. August 1823. No. 2470.

7. Freie Leute. Die durch das Patent vom 
31. Mai 1812 erlassene Vorschrift, daß alle 
Streit- und Forderungsklagen, deren Werth 
sich nicht über 25 Rubel Silber erstreckt, bei 
den Hauptmannsgerichten verhandelt werden 
sollen, wird dahin abgeändert, daß alle Streit- 
und Forderungssachen der auf dem Lande 
wohnenden ursprünglich freien Leute unter 
einander und wider dieselben, auch wenn sie 
den Betrag von 25 Rubel Silber nicht über­
steigen , nur vor den Kreisgerichten und nicht
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vor den Hauptmannsgerichten verhandelt 
werden sollen.

Reg. Pat. vom 24. Februar 18*25.  No. 981/

8. Freie Leute auf dem Lande sind der Gutö- 
polizei untergeordnet.

Siehe Lit. (N. No. 31.

9. Freie Leute — zu den Landgütern als 
freie Ackerbautreibende verzeichnete — haben, 
eben so wie sie die Bauerabgaben entrichten, 
auch den jährlichen Magazinbcitrag gleich den 
übrigen Gemeindegliedern zu entrichten, da­
gegen aber, so lange sie zum Gute gehören, 
in Nothfallen ein gleiches Darlehen aus dem 
Magazine zu empfangen, wie solches den 
Bauern im Allgemeinen zu Theil wird.

Vorsch. b. Komm, in S. b. BD. vom 9 April 
1837. No. 100.

10. Freie Leute — zu den Städten ver­
zeichnete — welche sich in den Bauergemein­
den als Wirthe oder Knechte befinden, haben 
gleich den Bauergemeindegliedern den gesetz­
lich bestimmten jährlichen Magazinbeitrag zu 
schütten, und, so lange sie in der Gemeinde 
verbleiben, aufVorschüste aus dem Magazine 

. Anspruch, dürfen jedoch, wenn sie dieselbe 
verlasten, die eingelieferten Beiträge eben so 
wenig zurückfordern, als dem Magazine an 
erhaltenen Vorschüssen etwas schuldig bleiben.

Dorsch, b. Komm, in S. b. BV. vom 9. April 
1837. No. 100 unb i2i.

3
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11. Freie Leute, zu den Städten verzeich­
nete, — welche Bauergesinde oder auch andere 
Grundstücke auf dem Lande in Pacht genom­
men haben, genießen nicht daö Recht der 
Bauerwirthe, von der Rekrutirung befreit zu 
seyn.

Reg. Bef. vom 75. April 1841. No. 3069.

12. Freigekaufte Rekruten.
Siehe Lit. B. No. 7.

13. Freiheitsreklamanten, welche durch 
Urtheil und Recht zur Freiheit übergehen, 
haben nur für denjenigen Stand, in welchen 
sie treten, die Abgaben zu zahlen, und sind 
die Gutsbesitzer nicht mehr verbunden, die 
Abgaben des früheren Standes derselben zu 
entrichten.

Reg. Bef. vom 5. September 1828. No. 7210.

14. Freiheitsreklamanten sind nur dann 
von der Abgabe zu Rekruten befreit, wenn in 
ihrer Sache bereits das für ihre Freiheit 
sprechende Urtheil gefallt, wenngleich noch 
nicht publicirt worden. Ist jedoch ein Rekla­
mant als Rekrut abgegeben worden, welcher 
erst in der Folge als freier Mensch erkannt 
worden, so ist derselbe wieder des Dienstes zu 
entlassen, zu einem steuerpflichtigen Sklad zu 
verzeichnen und an seiner Stelle ein anderer 
Rekrut von der Gemeinde abzugeben.

Reg^ Pat. vom 22. November 1827. No. 9947. 
Reg. Bef. vom 31. December 1829. No. 12,414.
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15. Freiheitsreklamationen, welche auf 
anderweitige rechtskräftige Urtheile gegründet 
werden wollen und von Personen angestellt 
werden, die mit den für frei erklärten 
in Verwandtschaftsverhältnisten stehen, sind 
keineswegs als dadurch gehörig nachgewiesen 
zu betrachten, sondern noch besonders auszu­
führen.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 3. Zanuar 183т. 
No. 13.

16. Freiheitsreklamationssachen wer­
den den Kreisgerichten übertragen.

Reg. Bef. vom 26. Zanuar 1820. No. 114.

17. Freiheitsreklamationssachen. Bei 
dem Verfahren in denselben ist Nachstehendes 
zu beobachten:

a) die Reklamanten müssen ihre Klage per­
sönlich anbringen und führen.

Reg. Bef. vom 16. Zanuar 1820. No. 114.
Ъ) Die Vorladung an die beklagte Gutsherr­

schaft wird, wenn der Reklamant die 
Meilengelder nicht entrichten will oder 
kann, ihm selbst zur Behändigung an das 
Gemeindegericht des Guts übergeben. 
Dieses bescheinigt dem Reklamanten den 
Empfang derselben, übergiebt sie der Guts­
Herrschaft und berichtet darüber dem Kreis­
gerichte.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 25. Marz 1825. 
No. 31.

3*
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c) Äst stdoch die Klage gegen ein Kronsgut 
oder eine Widme gerichtet, so innoteöcirt 
das Kreisgericht den Termin zur Unter­
suchung derselben dem kompetenten Kreis- 
fiökal, welchem die Vertretung des beklag­
ten Kronsgutö oder der Widme aeseßlich 
obliegt.

Dorsch, d. Eins Komm, vom 14 September 1831. 
No. ng.

d) Den Reklamanten wird keine Entschä­
digung für Prozcßkosten und Schaden 
zuerkannt.

Reg. Bef. vom 13. December 1320. No. 5170.

e) Ä" den Urtheilen sind nicht nur die Namen 
der Reklamanten, sondern auch der zu 
ihrer Familie gehörigen gleichen Vorrechts 
theilhaftig werdenden Personen genau 
anzuführen.

Reg. Bef. vom 17. August 1827. No. 6663.

f) Nach gefälltem Urtheile und noch vor 
der Publikation desselben sind die Gesammt- 
akten, nebst einer beglaubten Abschrift des 
Urtheils, dem kompetenten Kreisfiskale 
zur Durchsicht mikzutheilen.

Antrag bes Kurl. Herrn Äouv.rProtureurs, Koll. 
R. u. Ritt. v. Klein vom 24. Zanuar 1830.

g) Wo jedoch die Rechte des beklagten Kron­
gutes vom Kreissiskale vertreten werden 
sind die Akten nebst dem Urtheile, vor 
dessen Publikation, dem Gouv.-Prokureur 
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direkt Behufs dessen weiterer Wahrneh­
mung zuzustellen.

Antrag deS Kurl. Herrn Gouv.-Prokureurs, Koll. 
R. u. Ritt. ».Klein vom 27. Zanuar 1832.

h) Nach eingetretener Rechtskraft des Ur­
theils ist mit Erwähnung dieses Umstandes 
Einem Kameralhofe über die erfolgte 
Freiheitscrklärung des Reklamanten und 
der mit ihm zugleich von der Gutsgehörig- 
keit entbundenen Personen, Behufs deren 
Umschreibung, zu berichten und in diesem 
Berichte gleichzeitig Namen und Alter, 
wie auch eine specielle Nachweisung über 
die Verzeichnung derselben bei der letzten 
Revision, so wie in den etwanigen späteren 
Umschreibungslisten aufzuführen, und end­
lich noch zu bemerken, welche von diesen 
Personen etwa zu den nach der letzten 
Revision Gebornen gehören.

Reg. Bef. vom 10. Zull 1831 No. 3921 und 
vom 7. September 1836 No. 7819.

i) Die durch rechtskräftige Urtheile in den 
Stand der freigebornen Leute übergetre­
tenen Reklamanten sind endlich noch dahin 
anzuhalten, sich binnen neunmonatlicher 
Frist einen Lebenöstand zu wählen, in 
dieser Frist ihre Anschreibung zu einer 
Gemeinde zu bewirken, und zu diesem 
Ende sich in Person bei Einem Kurl. 
Kameralhofe zu melden und daselbst die
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nehmen. Von dieser dem Reklamanten 
gesetzten Frist aber haben die Kreisgerichte 
Einen Kurl. Kameralhof, bei ihrer Bericht­
erstattung über die erfolgte Freiheitserklä­
rung desselben, jedesmal speciell in Kennt- 
niß zu setzen.

Reg. Bef. vom 12. Mai 1833. No. 2428.
Reg. Pat. vom 22. Zuni 1834. No. 4996.
Reg. Bef. vom 7. September 1836. No. 7819.

k) Das Urtheil darf nicht eher für die Parten 
eptradirt werden, als bis entweder die 
gesetzliche Frist von drei Tagen verflossen 
und das Urtheil gemäß dem §. 395 der 
BV. in Rechtskraft übergegangen ist oder 
aber Ein Kurl. Oberhofgericht als Revi­
sionsinstanz zu Gunsten des Reklamanten 
entschieden hat. Bei Extradition des Ur­
theils aber ist jedesmal zu bemerken, ob 
dasselbe ohne Revisions-Nachsuchung in 
Rechtskraft übergegangen oder ob dasselbe 
von der Oberinstanz bestätigt sey.

Vorsch. d. Eins. Komm, vom i.-März 1829. 
No. 46.

18. Freizügigkeitsrecht der Bauern soll 
da, wo durch rite geschehene Kündigung und 
nachgewiesenen Uebertritt zu einer andern 
Bauergemeinde, so wie durch geschehene 
Sicherheitsbestellung für die Abgaben der 
Abzug legalisirt worden, nicht wegen aus Un-
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kunde etwa übergangener unwesentlicher Förm­
lichkeiten verkümmert werden.

Vorsch. d. Komm, in S. d. BB. vom io. September 
1837. No. 241.

19. Freizügigkeitsrecht der auf legale 
Weise von einer Gemeinde zur andern über­
gegangenen Bauergemeindeglieder kann durch 
eine von Seiten ihrer neuen Gemeinde miß­
bräuchlich geschehene Aufnahme derselben nicht 
beeinträchtigt werden, vielmehr unterliegen 
die Gutspolizeien und Gemeindegerichte, welche 
sich einen solchen Mißbrauch zu Schulden 
kommen lassen, einer Verantwortlichkeit.

Borsch, d. Komm, in S. d. BB. vom 3. August 
1839- No. 76.

20. Friedensrichter. Demselben gebührt 
als dem nächsten Beamten nach dem Kreis­
richter der Sih zur rechten Hand desselben.

Vorsch. d. Eins. Komm, vom 18- Oktober 1826. 
No. 122.

21. Friedensrichter muß bei den Gerichts- 
hegungen der Kreiöbehörde stets zugegen seyn.

Reg. Bef. vom 15. März 1826. No. 1406.

22. Friedensrichter hat bei legaler Abwesen­
heit des Kreisrichters denselben mit einem 
Voto decisive zu vertreten.

Vorsch. b. Eins. Komm, vom 14. Zuli 1820. 
No. 135.
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23. Friedensrichter — tritt bei legaler Ab­
wesenheit des BauernbeisiHers mit einem Voto 
decisive in dessen Stelle.

Vorsch d. Komm, in S. d. BD. vom 29. März 
1837- No. 57.

24. Friedensrichter. Dessen Amt gehört 
zum 7ten Raöräd des Pensionsoklads. "

Reg. Bef. vom 12. Marz 1837. No. 2007.

G.

1. Gebietsladen können, mit guten Schlös­
sern versehen, auch unter der Aufsicht der 
Gutspolizeien bewahrt werden.

Vorsch. der Eins. Komm, vom 30. September 1824.
No. 149.

2. Geldstrafen dürfen nur in Russischer 
Reichsmünze bestimmt werden.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 24. December 1821. 
No. 315.

3. Geldstrafen dürfen gegen Gemeinde- 
gerichfe und deren Beamte für Verzögerungen 
und Vernachlässigungen im Dienste nicht mehr 
verhängt werden, vielmehr sind dieselben durch 
andere Beahndungen zu ersehen. In Fällen 
jedoch, wo dergleichen Strafen auf den Grund 
des Gesehes für widerrechtliche Handlungen 
und Bedrückungen zur Genugthuung der 
Kläger oder pro satisfactione publica durch 
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richterliches Erkenntniß auferlegt werden, blei­
ben dieselben zulässig.

Reg. Pat. vom 5. Zuni 18ЗЗ- No. 2821.
Reg. Bef. vom 21. Marz 18З8. No. 1943.
Dorsch, d. Komm, in S. der BV. vom 30. Januar 

1839. No. 12.

4. Gemeindebeamte.
S. Lit. B. No. 8 bis и.

5. Gemeindegericht. Die Vereinigung 
mehrerer Güter zu einem Gemeindegerichte 
oder die Trennung derartig vereinigter Güter 
kann nur bei der alle drei Jahre zu Georgi 
siattfindenden Richterwahl geschehen.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 23. Oktober 1820.
NO. 212.

6. Gemeindegerichte sollen darauf sehen, 
daß die lettische Jugend das Lesen erlerne. 

Reg. Bef. vom 24. Mai i837- No. 3900.

7. Gemeindegerichte. Das persönliche 
Vorbescheiden der Gemeindegerichte, sey es 
in Pleno oder durch delegirke Glieder der­
selben, ist von den Kreisgerichten nur in 
solchen Fällen zu verfügen, wo rechtliche 
Gründe solches unausweichlich erfordern und 
die Nothwendigkeit dazu aus den zu entwik- 
kelnden Motiven unbedingt hervorgeht.

In Fällen, wo den Gemeindegerichten 
eine Leistung oder Buße in Privatklagesachen 
zur Genugthuung des Klägers auferlegt wird, 
und das Gemeindegericht Veranlassung neh- 
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men könnte, das Rechtsmittel der Revision zu 
ergreifen oder die Luarel anzumelden, ist das 
gefällte Erkenntniß denselben mit Hinweisung 
auf den §.395 der BV. und mit bemlnjuncto 
schriftlich zu eröffnen binnen 3 Tagen a dato 
des Empfanges bei Verlust des Rechtsmittels 
ihre Erklärung einzusenden, wonach sodann 
das Weitere von den KreiSgerichten wahrzu­
nehmen ist.

Dorsch, d. Komm, in S. d. BD. vom 14. April 
18З8. No. 130.

8. Gemeindegerichtsschreiber können die 
Funktion eines Kirchspielömäklers übernehmen, 
insofern sie hierzu tauglich sind und die Pflichten 
beider Aemter pünktlich erfüllen können.

Kommun, d. Eins. Komm, an d. Kameralhof vom 
15. Oktober 1824. No. 152.

9. Gemeindegerichtsschreiber. Ueber 
deren Anstellung ist den Behörden von Seiten 
der Güter auf ordinärem Papiere zu berichten.

Reg. Bef. vom 19. Februar 18,26. No. 744.

10. Gemeindegerichtsschreiber dürfen 
nicht zur Protokollführung bei den Kreis­
gerichten admittirt werden; doch können sie 
um Geschäftserfahrung zu erlangen, daselbst 
zu den Kanzelleiarbeiten zugelaffen werden.

Reg. Bef. vom 28. Februar 1827. No. 1454.

11. Gemeindegerichtsschreiber, welche 
ohne bestimmten Kontrakt engagirt worden. 
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können aus bewegenden Gründen zu aller Zeit 
des Dienstes entlassen werden. Bei eintreten­
den amtswidrigen Handlungen aber, welche 
eine Gerichtsübergabe und richterliche Beahn- 
dung der Verschuldung zur Folge haben, ist 
das Dienstverhältniß derselben eo ipso als 
aufgelöst anzusehen und kann deren Entfernung 
vom Amte unbedingt eintretcn, auch wann 
nicht auf Remotion gegen sie erkannt, sie aber 
sonst einer Strafe unterzogen wären.

Borsch, d. Eins. Komm, vom 24. Oktober 1830. 
No. 194.

12. Gemeindegerichtsschreiber. Es 
sollen die Stellen derselben vorzugsweise aus 
den Gemeinden selbst besetzt werden, und zwar 
ist in diesem Falle
a) Für jedes Gemeindegericht nur ein Subjekt 

als Kandidat zu designiren.
b) Für die zu KronS-Gemcindcgerichtsschrei- 

bern bestimmten Subjekte ist nur das 
Zeugniß des Kameralhofs über ihre gute 
Führung und Fähigkeit zur Ausschließung 
von der Rekrutenpflichtigkeit erforderlich.

c) Die mit Genehmigung der Gutsherr­
schaften aus den Privatbauergemeinden 
sich diesem Dienste widmenden Individuen 
sind dagegen lediglich auf das Zeugniß 
der Schulen und Kreisgerichte über ihre 
moralischen Eigenschaften und Fähigkeiten 
von der Rekrutenpflichtigkeit zu eximiren.
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d) Diejenigen jedoch, welche wegen Unbrauch­
barkeit oder tadelhafter Führung von den 
Schulen oder Behörden entlassen werden, 
müssen auch dem Rekrutenloose wieder 
unterzogen werden.

Dorsch, d. Eins. Komm vom 24. Oktober 1830. 
No. 223.

13. Genreirr-eglie-er. Deren Entlassung 
nach den Städten.

S. Lit. B. No. 6. Lit. E. No. 12.

14. Gemeinderichter sind, wenn sie für 
das bisher bekleidete Amt abermals erwählt 
werden, auch aufs Neue in Eid und Pflicht 
zu nehmen.

Kommun, d. Eins. Komm, an d. Kurl. Konsistor 
rium vom 3i. Mai 1825. No. 116.

15. Generalgonverneur. Die bei Hoch- 
demselben sich meldenden Beschwerdeführer 
des Bauernstandes dürfen, wenngleich die 
Untersuchung und Entscheidung ihrer Klagen 
den Kreisbehörden übertragen worden, den­
noch dafür, daß sie bei Hochdemfelbcn Be­
schwerde geführt, niemals irgend einer Strafe 
unterzogen werden, sondern es ist in Fällen, 
wo bei der, Hochdessen Auftrage gemäß, ver­
anstalteten Untersuchung sich die Nothwendig­
keit einer zu verhängenden Bestrafung der für 
muthwillig oder boshaft erkannten Beschwerde 
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ergeben sollte, jedesmal darüber Hochdeffen 
Bestimmung vorzustellen.

Auftr. d. Hrn. Generalgouverneurs vom 19. Zuli 
1821 No. 520 u. vom 9. August i82i N0.578.

Reg Bef. vom 25. Oktober i8Z4- No. 7771.

16. Gesinde. Durch Uebernahme eines Ge­
sindes wird Jeder, weß Standes er auch sey, 
hinsichtlich seiner Gesindsleistungen der Juris­
diktion des Gemeindegerichts unterworfen.

Vorsch. d. Eins. Komm, vom 26. April 1826 
No. 64 und vom ii. Oktober 1827 No. 95.

Reg Des. vom 1. September 1832. No. 4848. 
Vorsch. d. Eins. Komm, vom 29. März 1833.

No. 72.

17. Gesinds - Entsetzrrngssachen haben 
seit dem Eintritte des definitiven Rechts­
zustandes der Bauern die Gemeindegerichte 
nach Vorschrift des §. 358 d. BV. bei sich 
zu untcrfuchen und darin Entscheidung zu 
treffen, nach jedesmaliger Urtheilspublikation 
in dergleichen Sachen aber die Parten über 
die geseßlichen Appellationsformalien zu beleh­
ren, und, daß solches geschehen, zum Proto­
kolle zu verzeichnen.

Dorsch, d Komm, in S. d. BV. vom 9 April 
1837- No. 189.

18. Gesinds - Gntsetzrmgssachen. Die 
in denselben gefällten Urtheile sind, wenn sie 
Kronswirthe betreffen, nach geschehener Publi- 
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kation Einem Kurl. Kameralhofe*)  abschrift­
lich zu unterlegen.

*) Jetzt Einem Kurl. Domainenhofe.

Reg. Bef. vom 2. Zuli 1824. No. Z448.

19. Gefin-slän-ereien. Der bisherige 
Gebrauch der Abtretung von Gesindsländereien 
an abgehende Wirthe auf den Krongütern 
wird aufgehoben.

Kam. Bef. vom 30. Oktober 1831. No. 12563.

20. Gesinds-Pachtkontrakts. Die for­
melle Abschließung derselben auf den Privat­
gütern bleibt bis auf Weiteres der gegen­
seitigen freiwilligen Uebereinkunft der Interes­
senten nach Anleitung der Publikation vom 
31sten August 1826 überlassen.

Reg. Bef. vom 21. August 1833. No. 4736.

21. Gestindspächter, zu den Städten ver­
zeichnete.

Siehe Lit. F No. 10 u. 11.

22. GefmdsreUamatronen können seit 
Emanirung der Allerhöchst bestätigten BV. 
weder auf Kron- noch auf Privatgütern mehr 
stattfinden.

Reg. Bef. vom 13. April 1825. No. 1929.
Kam. Bef. vom 13. Oktober -832. No. 5087.

23. (Stlfcc» Der §. 556 Punkt 1 der Kurl. 
BV. über die Befugniß der Bauern in eine 
kaufmännische Gilde einzutreten und deshalb 
nach den Städten zu ziehen, soll bis auf weitere
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Allerhöchste Entscheidung nicht in Vollziehung 
gebracht werden.

Reg. Bef. vom 13. Zuni 1832. No. 3305.

24. Gränzreiter sortiren in Klagesachen der 
Bauergemeindeglieder, gemäß H. 408 der 
BV., vor die Kreiögerichte.

Vorsch. d. Eins. Komm, vom 22. September 1820. 
No. 181.

25. Gränzreiter, so wie überhaupt alle durch 
öffentliche Dienstverhältniffe gebundene Per­
sonen niederen Standes, können zur Betrei­
bung ihrer Angelegenheiten bei den Kreis­
gerichten auch in Vollmacht erscheinen, der­
gestalt jedoch, daß, wenn das Erscheinen 
dieser Leute in Person unumgänglich erforderlich 
ist, die Kreisgerichte sich deshalb an die Vor­
gesetzten derselben zu wenden haben.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 29. Februar 1828.
No. 87«

26. Gütergemeinschaft findet ohne beson­
dere Uebereinkunft unter den Eheleuten aus 
dem Stande der Kurl. Bauern nicht statt.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 22. November 1819. 
No. 385.

27. Gntsherrliche Stellvertreter. Deren 
Strafgewalt. .

Siehe weiter unten No. 32 und Lit. S. No. 7.

28. Gntspolizei und Gntsverwaltmrg.
Zum Begriffe der ersteren gehört alles das­
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jenige, was die höhere Beaufsichtigung der 
Administrations - Verwaltungs - Gegenstände 
betrifft, z. B. die Revision der Gemeinde­
kassen und Bauer-Vorrathömagazine, die An­
wesenheit beim Rekrutenloosen, die Bewilli­
gung des Ein- und Austritts der Gemeinde­
glieder, die Ausfertigung der Pässe, die 
Untersuchung der Klagen über die Gemeinde­
polizei oder die Bauerrepräsentanten, die An­
ordnung einer Haft und das Recht der Haus­
zucht; wogegen zum Begriffe der Gutsverwal­
tung die Vertheilung der inventarienmäßigen 
Leistungen der Bauerschaft, die in Beziehung 
hierauf nothwendigen Anordnungen, die Ab­
schließung der Kontrakte, die Beaufsichtigung 
der Gesindöwirthschaften, und endlich die Ein­
sammlung des Revenüen- und Körnerertrages 
gehört.

Dorsch, d. Komm, in S. d. BD.vom 6. März :8z6. 
No. zi.

29. Gntspolizei. Derselben wird das Recht 
einer speciellen Aufsicht über verschuldete 
Wirthe und die Anwendung einer polizeilichen 
Züchtigung hierbei in nöthigen Fällen ertheilt.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 20. Juli 1823. 
No. 181.

30. Gutspolizei hat darauf zu wachen, daß 
die Vorschriften desMagazinreglcments strenge 
beobachtet werden, und bleibt dieselbe für ein- 
tretendc Unordnungen, wenn sie solchen nicht 
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zeitig vorzubeugen bemüht gewesen, verant­
wortlich.

Dorsch, der Eins. Komm, vom 5. Marz 1830. 
No. 113.

31. Gutspolizei. Hinsichtlich deren Straf­
gewalt über alle auf den Gütern wohnende 
Leute niederen Standes, die früherzur adelichen 
Patrimonial - Gerichtsbarkeit gehörten, sind 
folgende Bestimmungen zur Nachachtung 
erlösten:

1) Diese Leute sind jetzt der Gutspolizei sub- 
ordinirt und müssen

2) den Anordnungen derselben Folge leisten, 
auch auf die an sie gerichteten Citationen 
erscheinen. Bei stattfindenden Excessen 
und Widersetzlichkeiten kann aber die Gutö- 
polizci nach den Umstanden dergleichen Leute 
verhaften undan die Kreisgerichte absenden.

3) Eine Strafgewalt, und auch nur nach dem 
Maaße der Hauszucht, steht der Guts­
polizei gegen dergleichen Leute nur dann zu, 
wenn

a) die Gutspolizei von dem Grundherrn 
selbst oder in dessen Stelle von einem 
andern Mitgliede des Adels oder einer 
adeliche Rechte im Allgemeinen genie­
ßenden Person gehandhabt wird;

Ъ) wenn dergleichen freie Leute sich zu 
persönlichen Dienstleistungen vcrpstich- 
tet, oder, ohne mit dem Gutsherrn in

4 
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einem Kontraktsverhältnisse zu stehen, 
im Gebiete einen Aufenthalt haben;

c) hingegen diejenigen freien Leute, welche 
mit der Gutsverwaltung andere Kon­
trakte abgeschlossen haben, wie: Oeko- 
nomiebeamte, Pächter, Miether u. 
s. w., nur alsdann der gutöpolizei- 
lichen Strafgewalt unterliegen, wenn 
sie sich derselben ausdrücklich unter­
worfen haben.

4) Bei angeklagten Vergehen oder Verbrechen 
ist die GutSpolizei zwar befugt, falls diese 
Leute auf die an sie ergangenen münd­
lichen Citationen nicht erscheinen, sie durch 
Anwendung von Zwangsmitteln arrestlich 
nach dem Hofe bringen zu lassen, jedoch 
steht ihr die Strafgewalt nur nach der im 

. Punkt 3 getroffenen Bestimmung zu.

5) Die Gutspolizei ist nur dem Kreisgerichte 
subordinirt und müssen daher in allen Fällen 
Beschwerden über widergesehliches Ver­
fahren derselben bei dem kompetenten Kreis­
gerichte, als dahin gehörig, angebracht 
werden.

Reg. Pat. vom 4. Zull 1828. No. 5625.

32. Gtttspolizei. Die derselben gesetzlich 
zustehende richterliche Autorität und Straf­
gewalt darf weder von den Gutsverwaltern, 
noch von den Pfandbesitzern, falls selbige nicht 
zum Adel oder Exemtenstande gehören, exer- 
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titt werden, vielmehr kann diesen nur das 
Recht der Hauözucht unter den im H. 170 
der BV. enthaltenen Einschränkungen über­
tragen werden.

Dorsch, b. Eins. Komm, vom 20. Oktober 1830.
No. 183-

Dergleiche hiermit Lit. S No. 7.

33. Gntspolizei. Hinsichtlich deren Ueber- 
tragung von Seiten des Gutsherrn an andere 
Personen ist Nachstehendes zu beobachten:

1) Die Gutspolizei in ihrer ganzen Ausdeh­
nung, und mit der ihr gesetzlich zustehen­
den richterlichen Gewalt, kann von dem 
Gutsherrn nur auf einen vom Adel oder 
vom Exemtenstande oder auch, gemäß 
dem §. 255 der BV., dem örtlichen 
Gemeindegerichte übertragen werden.

2) In denjenigen Fällen, wo, mit Ausschluß 
der eigentlich polizeilichen Autorität und 
namentlich der Strafgewalt, die ander­
weitigen Wahrnehmungen der GutS­
polizei in Erfüllung obrigkeitlicher Be­
fehle, Führung der Korrespondenz mit 
coordinirten Behörden und Autoritäten, 
Ausfertigung von Reise- und Entlas- 
sungspäfsen u. dgl. vom Gutsherrn einem 
Wirthschaftsaufseher übertragen worden, 
muß dieser unerläßlich des Schriftführens 
in deutscher Sprache kundig seyn.

3) Ein solcher Stellvertreter ist nicht bloß 
bei den vorgesetzten Behörden zu legiti- 

. -  4*
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miren, sondern auch durch die öffentlichen 
Blätter namhaft zu machen, damit die 
von demselben im Namen der Gutöpolizei 
ausgefertigten Schriften gehörige Aner- 
-kennung finden.

4) Alle von einem gutspolizeilichen Stell­
vertreter ausgefertigten Schriften müssen 
mit einem die Ortöbezeichnung als In­
schrift enthaltenden Siegel der Guts­
polizei zur evidenten Beglaubigung ver­
sehen seyn und dürfen nicht ohne 
Beidruckung des Siegels ausgefertigt 
werden.

Vorsch. b. Komm in S. b. BV. vom 16. Marz 
1838- No. 67.

Vergleiche hiermit Lit. S. No. 7.
34. Gutspolizer darf den Gemeindegerichts­

schreibern nicht übertragen werden.
Vorsch. b. Eins. Komm, vom 14. Juli 1820. 

No. 128.

35. Gutspolizei. Die Abwartung der guts­
polizeilichen Geschäfte in den Kronsforsteien 
ist in legaler Abwesenheit des Kronsförsters 
dem Stellvertreter desselben bei Uebertragung 
der amtlichen Funktionen gleichzeitig jedesmal 
zur Pflicht zu machen.

Reg. Bef. vom 30. Mai 1829. No. 5839.

36. Gutspolizei. Wenn einem Guksbesißcr, 
Arrendator oder Verwalter die Ausübung der 
Gutspolizei genommen wird, so ist hierbei
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1) in dem zu fällenden Urtheile auch auszu­
sprechen, daß er gleichzeitig des Rechts 
der Ausübung der Hauszuchtstrafe ver­
lustig gehe und solches keinem Andern 
übertragen dürfe.

2) Ist in diesem Falle die GutSpolizei auf 
Privatgütern von Gerichtswegen einem 
Gutöbcslher oder Exemten zu übertragen 
und zugleich darauf zu sehen, daß der­
jenige, welcher die Hauszucht auszuüben 
hat, außer einem verbindlichen Nexus 
zur Gutsverwaltung stehe.

3) Jeder Gutsherr oder Arrendator, welchem 
die GutSpolizei genommen worden, muß 
sich daher lediglich auf die ökonomische 
Verwaltung des Guts beschränken und 
wegen Beahndung einer Widerseßlichkeit 
in Erfüllung der Gehorchöpsiichten, so 
wie bei schlechter Gcsindsbewirthschaf- 
tung, an die cingesehten Autoritäten 
rekurriren und deren Rechtshülfe ab­
warten.

Vorsch. d. Komm, in S. d. BD. vom 6. März 1836. 
No. ZI.

Auf Krongütern jedoch ist der Kameralhof*)  
befugt für alle diejenigen Wahrnehmungen der 
GutSpolizei, welche keine richterliche Entschei­
dung oder Strafgewalt involviren, nach Be­
lieben ein dazu fähiges Subjekt zu ernennen.

•) Jetzt der Donnüncnhof.
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Die richterliche Autorität der Gutspolizei aber, 
als Oberpolizei, ivie solche im §.259 der BV. 
normirt worden, muß in allen Fallen, wo 
entweder einem Arrendator die Gutspolizei 
genommen worden, oder das Gut von einem 
nicht zum Adel oder Exemtenstande gehörigen 
Individuum administrirt wird, dem kompetenten 
Kreisgerichte anheim fallen, dergestalt, daß 
die Gutsverwaltung über die eintretenden 
Fälle jedesmal zu berichten und die Äuäru- 
lanken an dasselbe zu verweisen hat.

Dorsch, d. Komm, in S. d. BD. vom 6. November 
I8Z6. No. 163.

37. Gntspolizeien und Gemeinde­
gerichte müssen ihre Berichte und Korres­
pondenzen in öffentlichen Angelegenheiten stets 
mit einer Nummer versehen, in welchem Falle 
kein Postporto für dieselben erhoben werden 
darf.

Reg. Bef. vom 25. Januar 1832 No. 368 und 
vom 14. August 183Z. No. 7565.

38. Gutsverwalter sind mittelst bloßer 
Berichterstattung auf ordinairem Papier zur 
Kenntniß der Behörden zu bringen. Auch ist 
die Legitimation derselben in Klagesachen der 
Gutsverwaltungen bei den Kreisgerichten durch 
Berichterstattung zulässig.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 8. März 1829. 
No. 68.

39. Gntsverwalter, welche nicht zum Adel 
oder Exemtenstande gehören, haben sich in 
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allen die Gutsverwaltung betreffenden Rechts- 
angclegcnheiten in Person vor Gericht zu 
stellen, auch die Termine im Verlaufe 
der Sache persönlich abzuwarten und sind 
keineswegs berechtigt einen Stellvertreter zu 
delegiren.

Dorsch, b. Komm, in S. d. BD. vom 14. März 
1836. No. 78.

H.
1. Handwerker, zu einer Bauergemeinde 

gehörige, können bei eingetretenem Mangel an 
Dienstboten zur Annahme von Knechtsdiensten 
bei den Wirthen angehalten werden.

Kommun, b. Eins. Komm, an Einen Kurl. Kamer 
ralhof vom 31. August 1832. No. 122.

2. Handwerker aus dem Bauernstände. Das 
auf sie verwandte Lehrgeld haben sie dem 
Gutsherrn laut kontraktlicher Bestimmung zu 
ersehen; im Falle aber keine gütliche Aus­
gleichung statt fände, ist der §. 189 der BV. 
nach richterlichem Ermeffen in Anwendung zu 
bringen. — Die Beurtheilung der Fertigkeit 
eines Bauernhandwerkers hängt jedoch nicht 
vom Aussprüche städtischer Handwerksgenossen 
ab, sondern muß von solchen Leuten geschehen, 
die auf dem Lande als tüchtige Handwerker 
bekannt und selbst vom Bauernstände sind.

Dorsch, b. Eins. Komm, vom 21. Marz 1828. 
No. 149.
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3*  darf den GemeindegerichtS­
schreibern nicht übertragen werden.

Vorsch. d. Eins. Komm, vom ig. Zuli ißsi. 
No. 203.

4. Hauptmannsgerichte zweiter Ab- 
tyeilung sollen fortan „Kreiögerichte" 
heißen.

Nez. Bef. vom 3. Juni 1821. No. 2622.

5. Hofesvorfchüfse. — Wenn einer Bauer­
schaft wegen Unzulänglichkeit des Vorraths- 
magazins ein Vorschuß aus der Hofeskleete tu 
''"heilen ist, so kann dieser zu größerer Sicher­
heit für den Gutsherrn dem Magazine selbst 
gemacht werden, aus welchem er später wieder 
zu entnehmen ist, indem alsdann der Hof es 
mit der ganzen Gemeinde und nicht mit einzel­
nen Individuen zu thun hat.

Reg Bef. vom 11. Februar 1827 (an das 
Doblensche Kreisgericht).

Jagden und Treibjagden. Zu den­
selben dürfen die Bauern am Sonntage nicht 
gebraucht werden.

Reg. Publ. vom и. Mai 1825. No. 2500.

2. Jntelligenzblatt, lettisches. In dasselbe 
sollen nicht nur alle öffentliche Bekannt­
machungen der Gemeindegerichte gegen Ent­
richtung der bestimmten Jnsertionsgebühren 
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inserirt werden, sondern es sollen auch alle 
Gemeindegerichke dieses Blatt selbst gegen den 
jährlich aus der Gebictslade ^zu zahlenden 
Pränumerationsprcis von 2 Rubel S. M. 
halten.
C Reg. Bef. vom 28- Mai 1823. No. 1601.

Borsch, d. Eins. Komm, vom 21. Februar 1829. 
No. 26 und vom 29. Zanuar 1832. No. 28.

3. Jnventarienpferde. Deren Pfändung. 
S. Lit. W. No. 2.

4. Jnventarienftücke. Bei Defekten in 
den Gesindsinventarien steht dem Gutsherrn 
der Regreß an das Vermögen und die Perfon 
der Wirthe zu, keineswegs aber ein Rekla- 
mationörecht wegen früher veräußerter Jnven- 
tarienstücke gegen dritte Personen.

Borsch, d. Eins. Komm, vom 24. December 1823. 
No. 227.

Reg. Bef. vom 17. Februar 1842. No. 1213.

5. Jnventarienstücke. Deren haben die 
provisorisch eingesehten Wirthe, bei Auflösung 
ihrer kuratorischen Gesindsverwaltung, an 
Zahl und Werth nicht mehr abzugeben, als 
sie bei Uebcrnahme der Gesindsverwaltung 
zugleich mit übernommen haben.

Borsch, d. Eins. Komm, vom 13. Februar 1828.
No. 22.

K.
1. Katholische Geistliche sollen die ihnen 

untergeordneten Bauern und Diener weder 
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körperlichen, noch andern diesen gleichkommen­
den Strafen unterziehen, sondern bei Ver­
gehungen derselben mit Vorstellungen und 
sanften Belehrungen auf die Schuldigen einzu­
wirken suchen, und sollten dennoch die Bauern 
bei ihrem Ungehorsam beharren, sich wegen 
deren Bestrafung an die kompetente Polizei­
behörde wenden. ■

Allerhöchstnamentlicher Ukas v. 16. Januar 1839.

Auftrag des stellv. Kurl. Civllgouverneurs Kolleg. 
Rath v. Maydel an das Haftnp. Hauptm. 
Gericht vom 16. Marz 1839. No. 2705.

2. Kaufleute und deren Söhne sind, wenn 
sie auch auf dem Lande wohnen, in sofern 
ihnen die Gildenberechtigung erweislich noch 
zusteht, außer in Sachen der Bauergemeinde­
glieder, der Jurisdiktion der Krcisgerichte 
nicht unterworfen. Treten sie jedoch aus der 
Gilde oder ihre Söhne aus der Handlung 
aus, so sind sie als kopfsteuerpfiichtig anzu­
sehen und gleich den ehemals unter der Patri­
monialgerichtsbarkeit gestandenen freien Leuten 
in allen Civilrechtösachen den Kreisgerichten 
unterworfen.

Borsch, d. Eins. Komm, vom 30. December 
1832. No. 139.

3. Kirchenvormünder aus dem Bauern­
stände sind, gleich den übrigen Gemeinde­
beamten, von Leibesstrafe befreit und daher für 
geringe Polizeivergehen mit anderen Strafen 



59Kir

zu belegen, für größere Vergehen aber nur, 
nachdem sie zuvor des Amtes entsetzt worden, 
den allgemeinen Verordnungen zu unterziehen.

Reg. Pat. vom 12. Mal i837*  No. 3565.

4. Kirchspielsmäkler haben sich bei Er- 
theilung ihrer officiellen Bescheinigungen eines 
besonderen Siegels ohne Emblem mit der 
bloßen Inschrift: „Siegel des N. N. Kirch­
spielsmäklers" zu bedienen. .

Vorsch. d. Eins. Komm, vom 17. März 1823. 
No. 115.

5. Kirchspielsmäkler werden nicht von den 
Landtags- sondern von den Kirchenkirchspielen 

gewählt.
Dorsch, b. Eins. Komm, vom 28. April 1823. 

No. 140.

6. Kirchspielsmäkler. Zu deren Wahl 
sind die Krongüter nicht mit zu berufen.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 28. April 1823. 
No. 141.

7. Kirchspielsmäkler. Hinsichtlich derselben 
werden in Grundlage der bestehenden Gesetze 
nachstehende Bestimmungen eingeschärft:

1) daß dieselben nach §§• 149, 151 u. 152 
d. BV. allein diejenigen Beamten seyn 
und bleiben müssen, bei welchen die 
Pacht- und Dienstverträge zu inscribiren, 
desgleichen die vakanten Pacht- und 
Dienststellen anzumelden sind, auch die 



60 Klä

Pacht' und Dienstsuchenden in der be­
stimmten Frist sich zu melden haben;

2) daß dieselben in jedem Jahre zeitig vor 
Martini sowohl durch die öffentlichen 
Blätter, als durch vorschriftmäßige 
Abkündigung bei den Kirchspiels- und 
Filialkirchen die Meldungszeit an Sonn- 
und Wochentagen, mit genauer Bezeich­
nung ihrer Wohnung, bekannt machen 
und die festgesehten Stunden bei Verlust 
des Amtes getreulich abwarten sollen;

3) daß die Herren Kirchspielsbevollmäch­
tigten die ihnen im H. 252 Pkt. 14 der 
BV. auferlegte Pflicht der Beaufsich­
tigung der Mäkler genau erfüllen und 
darauf wachen mögen, daß die Mäkler 
sich keinerlei Vernachlässigung zu Schul­
den kommen lassen mögen.

Reg. Pat. vom 14. Mai 1837. No. 3577.

8. Kläger sind bei bloß unrechtfertig befun­
denen und aus Unkunde der Rechtsverhältnisse 
und Gefeße entfprungenen Klagen, außer der 
auferlegten Kostenerstattung, sofern solche in 
Grundlage der §§. 478—480 der BV. Platz 
greift, in keinem Falle einer besonderen Be­
strafung zu unterziehen, vielmehr kann diese 
nur da gesetzliche Anwendung finden, wo 
erweislich aus falsche Angaben und offenbare 
Entstellung der Thatsachen, in gewinnsüchtiger 
oder böslicher Absicht, eine den Gegner kalum- 
niirende Klage angestellt und durch die Unter- 
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suchung die frivole Absicht des Klagers un­
zweifelhaft dargethan ist.

Vorsch d. Komm, in S. d. BD. vom 14. Mai 
1836 No. 98.

9. Klagen mit Vorübergehung der ersten 
Instanz haben die Kreisgerichte mittelst 2(u6= 
fertigung eines Billets an die erste Instanz zu 
verweisen.

Vorsch. d. Eins. Komm, vom 24. April 1824. 
No. 85.

10. Klagen über von Seiten der Gutspolizei 
direkte vollzogene Bestrafung der Wirthe 
wegen Ungehorsams. Bei diesen ist die richter­
liche Prüfung auch auf die Befehle selbst, 
deren Nichtbefolgung die Bestrafung des 
Ungehorsams herbeigeführt hat, zu richten, 
und wenn solche nicht gesehlich gewesen, die 
Gutspolizei der gebührenden Rüge um so mehr 
zu unterziehen, als andererseits im §. 273 der 
BV. ungegründeke Klagen wider die Guts­
polizei so streng verpönt sind.

Vorsch. d. Eins. Komm, vom 27. Zanuar 1830. 
No. 34.

11. Klagen der Bauern gegen Personen, 
welche dem städtischen Gerichtszwange unter­
liegen, gehören vor den kompetenten ^>tadt- 
magistrat.

Reg. Bef. vom 17. Februar 1836. No. 1276.

12. Klagen über ein pflichtwidriges und wider­
rechtliches Benehmen ganzer Gemcindegcrichte 
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sind in Zeit von acht Tagen nach der Entschei­
dung oder dem ungesehlich seyn sollenden Ver­
fahren bei den Kreisgerichten anzubringen.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 24. März 1821. 
No. 93.

13. Klagen über Mißbrauch der Hauszucht 
oder von einer Dienstherrschaft oder der Guts­
verwaltung ausgeübte Mißhandlung, müssen 
in der nach dem statutarischen Gesetze gelten­
den Verjährungsfrist, und zwar wegen münd­
licher Injurien binnen sechs Monaten, wegen 
schriftlicher und Real-Injurien aber innerhalb 
eines Jahres angebracht werden. ■

Reg. Bef. vom 14. April 1841. No. 3031.

14. Klagen. Mit Ausnahme der Jnjurien- 
sachen, der liquiden Schuldforderungöklagen 
aus Reversen, Obligationen oder sonstigen 
Verschreibungen, so wie der Klagen aus 
Lieferungs- und andern Kontrakten, die nicht 
mit den landwirthschaftlichen Verhältnissen in 
Berührung stehen, — sind alle aus einem 
Pacht- oder Dienstverhältnisse entspringende 
Klagen der auf dem Lande wohnenden städti­
schen Okladisten wider Gutsbesitzer, eben so 
wie die Klagen über die Gutspolizei, bei den 
Kreisgerichten anzunehmen und zu entscheiden. 

Dorsch, d. Komm, in S. d. BD. vom 9. April 1837.
No. 79.

15. Klagen der Kronsbauern wider die Arren- 
datoren wegen Verletzung ihrer persönlichen 
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Rechte sind in dem durch die Gesetze vorge­
schriebenen Wege ohne Weiteres zu unter­
suchen. Vei Klagen aber, welche mit dem 
Kronsinteresse verbunden sind, ist der Gouver- 
nements-Domainenverwaltung zur Ergreifung 
der nothwendigen Maaßregeln Vorstellung zu 
Machen.

Reg. Bef. vom 26. März 184т. No. 2877.
Dorsch, d. Komm. In S. d. BD. vom 27. Februar 

784Z> Pkt. 3. No. 33.

16. Klagen, persönliche, der Kronsbauern 
wider ihre Gutöverwaltung oder die Gutö- 
polizei' sind binnen gesetzlicher Frist bei den 
KrciSgerichten, nicht aber bei den Wirth- 
schaftS - Untersuchungs - Kommissionen anzu­
bringen. Beschwerden über Gehorchsbedrük- 
kungen hingegen können sie zur sofortigen Ab­
stellung bei den Kreisgerichten anbringen, 
jedoch ist es ihnen gestattet, wenn sie solches 
vorziehen, dergleichen Klagen, und wobei 
ztrgleich das Kronsinteresse vcrsirt, bei der 
Wirthschafts - Untersuchungs - Kommission an­
hängig zu machen.

Borsch, d. Komm, in S. b. BD. vom 27. Februar 
1843. No. 33.

17. Klagen. Wenn die, von einem Bauer 
verklagte Krons-Gutsverwaltung sich zu ihrer 
Rechtfertigung auf einen desfallsigen Auftrag 
des Kameralhofs oder der Domainenverwal- 
tung bezieht, so ist Nachstehendes wahrzu­
nehmen:
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1) In einer jeden Sache, wo der Arren- 
dator oder Disponent eines Kronsgutes 
der Klage eines Bauern unter Bezug­
nahme eines Befehls des Kameralhofs 
begegnen will, ist die kompetente Behörde, 
bei welcher die Sache anhängig geworden, 
verpflichtet, dem Kameralhofe (jetzt 
dem Domainenhofe) sofort darüber zu 
berichten;

2) wenn der Kameralhof, in Folge solchen 
Berichts, die Ansicht des Arrendators 
oder Disponenten, als auf irrthümlichen 
Verständnissen des ergangenen Befehls 
oder auf Willkühr beruhend, verwirft, 
so hat diese Palate entweder selbst die 
Klage des Bauern sogleich zu erledigen, 
oder aber demselben die Verfolgung seines 
Anspruchs bei der Justizbehörde anheim­
zustellen, wobei es von dem Ermessen des 
Kameralhofs abhängt, den Kläger, durch 
Zuordnung des betreffenden Oekonomie- 
beamten, vor Gericht vertreten zu lassen;

3) wenn der Kameralhof in Fällen dieser 
Art sich veranlaßt sieht, ohne Weiteres 
die Kompetenz der Justizbehörden anzu­
erkennen, so überträgt er entweder die 
Vertretung des Interesses der Palate 
vor Gericht dem betreffenden Oekonomie- 
beamten oder requirirt zu dem Ende die 
Gouvernementsregierung wegen Deman­
dirung des Fiskus; und endlich
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4) Wenn der Kameralhof auf den erhal­
tenen Bericht der Justizbehörde deren 
Kompetenz zur Entscheidung über die­
jenige Klage nicht anerkennt, welche 
wider eine vom Arrendator oder Dispo­
nenten auf Befehl der Palate getroffene 
Anordnung exhoben worden, so ist die 
Justizbehörde, welcher hierüber, in Folge 
ihres Berichts, von der Domainenver- 
walkung Eröffnung zu machen ist, ver­
pflichtet, jedesmal die Sache sogleich 
der Oberverwaltung zur weiteren Ver­
fügung zu unterlegen, und wird diese 
lehtere nach gehöriger Prüfung das Er­
forderliche bestimmen und wahrnehmen, 
damit die Klage entweder auf dem Justiz- 
oder dem administrativen Wege abge­
macht werde.

Vorsch. d.Komm. in S. d. BD. vom 18. December 
i839- No. 167.

18. Klagebillette. Ein jedes Individuum 
des Bauernstandes, welches über den Guts­
herrn, die Gutspolizei oder das Gemeinde­
gericht höhern Orts zu klagen beabsichtigt, 
hat solches vor allen Dingen dem Gutsherrn, 
oder der Gutspolizei, oder auch dem Ge- 
meindegcrichte anzuzeigen, und darf sich vor 
der Erhaltung eines Zeugnisses über diese 
geschehene Anmeldung nicht an die obere 
Autorität wenden.

Reg. Bef. vom 10. April 1834. No. 2910.

5
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19. Die im H. 273 der BV.
bestimmte Präjudicialfrist von vierzehn Tagen 
zur Anbringung von Klagen gegen die Ge­
meinde- und Gutspolizei ist lediglich bei Klagen 
in Polizeisachen, nicht aber bei Schuldforde­
rungssachen oder andern civilrechtlichen Rekla­
mationen in Anwendung zu bringen.

Vorsch. d. Eins. Komm, vom 24 Zanuar 1830. 
No. 15.

20. Klageschriften. Den Besitzern der 
Privatgüter, so wie den Arrendatoren und 
Administratoren der Kronsgüter ist es unbe­
nommen, für die Bauern der ihnen zuge­
hörigen oder von ihnen verwalteten Besitzlich- 
keiten Klage- und Vertheidigungsschriften in 
vorkommenden Rechtöstreitigkeiten, unter eige­
ner Verantwortlichkeit für die Darstellung, 
anzufertigen, und, mit ihrer Namensunter­
schrift als Verfasser bezeichnet, rechtsgültig 
bei Gericht verabreichen zu lassen. — "Doch 
schließt die Verabreichung dieser Schriften die 
Nothwendigkeit der persönlichen Anwesenheit 
des Bauern, für welchen sie gemacht sind, 
nicht aus.

Reg. Bef. vom 9. April 1842 No. 2621 und 
vom Zi. August 1842 No. 7318.

21. Klageverspätung. Bei derselben haben 
die Kreisgerichte die vom Kläger desfalls bei- 
gebrachken Legalien zu beprüfen und über die 
Gründe der Zuläfsigkeit oder die nach den
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Gesehen eintretende Zurückweisung der Klage 
zu erkennen. '

Reg. Bef. vom 25. November 1830. No. 9485.

22. Knechte, welche in Dienstverhältnissen 
stehen, sind zur Abarbeitung ihrer Schulden 
an dritte fremde Personen anzuhalten, falls die 
Tilgung dieser ihrer Schulden sich durch einen 
Abzug von ihrem Lohne nicht herbeiführen 
läßt. Doch ist in solchem Falle auf Ansuchen 
des Klägers von Gerichtswegen die halb­
jährige Kündigung des Dienstkontraktö zur 
bestimmten Zeit anzuordnen, und hiernach die 
Auftösung des Kontrakts, so wie die Disposi­
tion über die Person des Schuldners herbci- 
zuführen.

Vorsch. d. Eins. Komm, vom 10. Zanuar 1831. 
No. 44.

23. Knechte haben bei ihren Dienstwech­
selungen innerhalb desselben Gebiets stets ein 
besaetes Winterfeld zu hinterlassen und ein 
eben solches an ihrer neuen Dienststelle zu 
empfangen.

Dorsch, d. Komm, tn S. d. BD. vom 10. März 
1834. No. 26.

24. Kollegium der allgemeinen Für­
sorge. Dessen Sachwalter ist bei den Kreis­
gerichten in nöthigen Fällen mit seinen An­
trägen zuzulassen.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 25. März 1825. 
No. 36.

5*
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25. Kopulationsattestate.
S. Lit. A. No. ii.

25. Kosten. Bei allen an die Bauerbehörden 
gelangenden Rechtssachen sind die Parteien 
über die auf den Rechtsstreit verwandten 
Kosten ausdrücklich zu befragen und diese der 
richterlichen Würdigung zu unterziehen.

Reg. Bef. vom 14. November 1833. No. 7549.

27. Kreiskanrmerverwandte )  haben, 
wenn sie als officielle Sachwalter der Kronö- 
bauern auftreten, die Formalien der Revision 
und Quärel in Gemäßheit des §.395 der BV. 
zu beobachten, sind jedoch zur Erlegung der 
Succumbenzgelder nicht verbunden. Wenn 
sie ohne Einführung legaler Gründe vom 
Gerichte anberaumte Termine verabsäumen, 
so ist der Termin zu konserviren und der 
Domainenverwaltung darüber zu berichten.

*

*) Jetzt Bezirksmspektoren.
**) Jetzt Bezirksinspektoren.

Borsch, d. Eins. Komm, vom 19. Februar 1821. 
No. 76.

28. Kreiskammerverwandte.)  Den­
selben ist die Durchsicht der Akten in allen 
Sachen, die auf die Kronödomainen oder die 
auf selbigen domicilirenden Bauer-Individuen 
Bezug haben, unweigerlich zu gestatten, doch 
ist von ihnen hierzu die Koncession der Behörde 

**
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nachzusuchen und darf die Durchsicht nur an 
dem Gerichtöorte selbst geschehen.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 29. März 18ZZ.
No. 99.

29. Kreisrichter können auch außer den 
Cadencen an den Geschäften der Kreisgerichte 
Theil nehmen.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 9. Februar 1822.
No. 20.

30. Kreisrichter sind weder zu den Magazin- 
revisioncn noch zu den Lokaluntersuchungen 
verpflichtet.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 18. Zuli 182г.
No. 202.

31. Kronsabgaben für ein verstorbenes 
Gemeindeglied hat diejenige Gemeinde zu 
entrichten, zu welcher dasselbe übergetreten 
gewesen.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 11. Oktober 1827. 
No. 96. (Vergleiche jedoch hiermit Lit. Ц, 
No. 3.)

32Krons-Gemeindegerichtsfchreiber 
Die zum Unterhalte derselben bestimmten 
Deputatstücke und Naturallieferungen sind 
denselben von den Kronsbauern zu leisten.

Reg. Bef. vom 3. Zuni 1821. No. 2622.

33. Kündigungsformalien.
Siehe Lit. No. 6.
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L.
1. Landpflichtigkeit. Bei Einbringung 

der Gesuche der Bauern um Dispensation von 
der Landpslichtigkeit sind nachstehende Regeln 
zu beobachten:

1) Das Dispensationsrecht wird in der Zeit 
von einem Landtage zum andern von der 
Ritterschaftsrepräsenkation ausgeübt.

2) Dem Gesuche um die Dispensation muß 
ein Attestat des kompetenten Gemeinde­
gerichts beigefügt seyn:

a) über die Fähigkeit des zu Dispen- 
sirenden seinen Lebensunterhalt selbst 
zu verdienen;

Ъ) über die Mittel seiner künftigen Sub­
sistenz, wenn er arbeitsunfähig ist;

c) über die gestellte Kaution, daß der zu 
Befreiende seine ihm als unbedingt 
freien Menschen obliegenden Abgaben 
berichtigen werde;

d) über die geschehene Berichtigung aller 
Verpflichtungen gegen seine bisherige 
Gemeinde, oder daß der Hof diese 
Verpflichtungen bis zu seiner ander­
weitigen Anschreibung übernimmt.

3) Außerdem hat der die Dispensation Nach­
suchende hinreichende Gründe, welche ihn 
zu seinem Gesuche veranlaßen, aufzustellcn, 
und durch ein Zeugniß des Kirchspiels­
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Mäklers seines Wohnorts darzuthun, daß 
er seine Dienstbereitwilligkeit durch Ver­
zeichnung ins Mäklerbuch gezeigt, und nach 
Verlauf eines halben Jahres keinen Dienst 
erhalten habe- . . .

4) Nach Beobachtung vorstehender Formalien 
ist das Gesuch von dem nachsuchendcnIndi­
viduum, oder aber dessen vormaligen Erb­
Herrn, oder auch von dem Besitzer des 
Guts, wo dasselbe angcschrieben steht, an 
den Landtag oder die Ritterschaftsrepräsen­
tation zu bringen.

5) Für die Dispensation der Kronsbauern 
nimmt der Kameralhof die Gesuche entgegen 
und befördert dieselben an die Ritterschafts- 
rcprascntation.
Vorsch. d. Eins. Komm, vom i6. December 

1829 No. 192.

2. Leezineeken. Die denselben vom Hofe 
zu bestimmende Arbeitszeit ist mit Ausschluß 
der Ruhepunkte stets auf zwölf Stunden zu 
beschränken.

Reg. Pat. vom 5. April 1828. No. 2788.

3. Lettisches Jntelligenzvlatt. 
Siehe Lit, No. 2«.

4. Lohnfeld. Die zu einer andern Gemeinde 
übertretenden Knechte können von ihrem bis­
herigen Lohnfelde nur die Früchte, die sie 
während des Dienstjahrs pcrcipiren, als ihr 
Eigenthum betrachten, müssen jedoch für ihren
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Nachfolger ein befäetes Lohnfeld hinter­

Dorsch. d. Eins. Komm, vom ag. März 1827.
No. AO.

5. Loskaufung von der Rekruten­
Dichtigkeit. Hinsichtlich derselben sind 
folgende Bestimmungen getroffen:

1) Es ist den einzelnen Bauergemeindegliedern 
gestattet, um sich zu diesem Behufe die 
erforderliche Summe Geldes zu verschaffen, 
sich mit Genehmigung ihrer Gemeinde und 
des Gutsherrn auf gewisse Jahre nach den 
Städten im Gouvernement oder nach Riga 
in den Dienst zu begeben.

2) Die solchergestalt Entlassenen haben all­
jährlich die Einwilligungszeugnisse ihrer 
Gemeinde und Gutsherrschaft bei dem 
kompetenten Kreiögerichte beizubringen, und 
auf ein Attestat dieser Behörde erforder­
lichenfalls den nöthigen Plakatpaß bei der 
kompetenten Kreisrentei nachzusuchen.

3) Die Kreisgerichte haben darüber zu wachen, 
daß dem Zwecke einer solchen temporären 
Entlassung Gnüge geschehe, und demnach 
nicht nur ein jährlicher Beitrag an die 
Gebietslade wirklich eingezahlt werde, son­
dern auch der Entlassene nach Herbeischaf­
fung der ganzen benöthigten Summe wieder 
zu seiner Gemeinde zurückkehre.

4) Ueber alle zum gedachten Zwecke von ihren 
Gemeinden temporell abgelassene Subjekte 



73Los

haben die Kreisgerichte von den Gemeinde­
gerichten jährlich genaue Listen zu erhalten, 
ihrerseits aber sodann nach Ablauf eines 
jeden Jahres der Kommission in Sachen 
der Kurl. BV. einen speciellen Verschlag 
zu unterlegen.
Vorsch. d. Eins. Komm, vom 16. Mai 1828.

No. 183.
Kam. Bef. vom 30. December 1829. No. 13962.
Vorsch. d. Komm, in S- d. BD. vom 6. Februar 

1835- No. 15.
Reg. Bef. vom 31. Zuli 1836. No. 6643.

6. Loskaufnng von . der Rekrnten- 
pflichtiqkeit. Die Ablassung der Bauern 
nach den Städten zur Erwerbung der Rckruten- 
loskaufungssumme findet nur unter nach­
stehenden Bedingungen statt:

1) Wenn alle Wirthe des Gebiets hinreichend 
mit Knechten versehen sind, und daher ein 
überzähliges Glied entbehrt werden kann; 
daher

2) in Gemeinden, wo ein Mangel an arbeits­
fähigen Menschen vorhanden ist und solchem 
durch Engagement aus andern Gemeinden 
abgcholfen werden muß, durchaus kein 
Glied zu dem gedachten Behufe entlassen 
werden darf.

3) In den Entlassungsscheinen für die zum 
Erwerbe der Loskaufungssumme bestimmten 
Subjekte muß deren Entbehrlichkeit aus­
gedrückt seyn.
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4) Die Entlassungsscheine sind bei den Maklern 
zu inscribiren und gegen kreiögerichtliche 
Attestate als Legitimationen innerhalb des 
Gouvernements oder zur Erlangung der 
erforderlichen Plakatpässe auszutauschen.
Dorsch, d. Komm, (n S. d. BD. vom 9. April ILZ7. 

No. 147,

M.
1. Magazine. Durch die verschiedenen über 

die Beaufsichtigung und Verwaltung der 
Bauer-Vorrathömagazine zur Ergänzung des 
Bauergeseßbucheö successiv erlassenen Verord­
nungen haben sich die in dieser Beziehung 
gegenwärtig geltenden Bestimmungen im 
Wesentlichen folgcndermaaßen gestaltet:

1) Die unmittelbare Aufsicht über die Bauer- 
Vorrathsmagazine hat aus dem Ressort der 
Gutöpolizei und nach §. 248 Punkt 5 der 
BV. auf Privatgütern der Gutsherr oder 
dessen legitimer Stellvertreter, aufKrons- 
gütern der Arrendebesiher, und auf den 
Widmen der Nuhnießer derselben. Es 
sind selbige daher für alle, aus unterlassener 
Aufsicht und versäumter Kontrolle der 
Magazine entspringenden Nachkheile mit 
ihrem Vermögen verantwortlich und haben 
jeden hieraus resultirenden Defekt, bei Ver­
meidung exekutiver Beitreibung, zu erfeßen. 
Defekte aber, die dem Magazine aus nach­
lässiger ober verordnungSwidriger Admini­
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stration desselben erwachsen sind, haben die 
Magazinaufseher zu erstatten.

2) Auf Gütern und Widmen, deren mehrere 
zu einer Gemeinde gehören und für welche 
nur ein Gemeindeältester erwählt ist, muß 
für die vom Gemeindegerichte entfernten 
Güter und Widmen, außer den beiden 
gesehlich bestimmten Magazinaufsehern noch 
ein dritter Aufseher von jeder Gemeinde 
gewählt werden, welcher rückfichtlich des 
Magazins die im §. 248 der BV. vorge- 
schricbene Funktion des Gemeindeältesten 
vertritt.

3) Zur Herbeiführung eines möglichst gleich­
förmigen Verfahrens sind den Gütern und 
Gemeindegerichten bestimmte Schemata 
gegeben, nach welchen die verschiedenen 
Magazinbücher und Verschläge zu führen 
und anzufertigen sind. Die Bogen hierzu 
sind, mit den gehörigen Rubriken fertig 
gedruckt, in der Gouvernementsbuchdruckerei 
gegen Vergütung zu erlangen, und dürfen 
die Bücher und Verschläge nur auf der­
gleichen Papiere geführt und angefertigt 
werden. Die Magazinbücher aber sind zu 
durchschnüren und von den Kreisgerichten 
zu verificiren, und müssen alle Berichte und 
Verschläge hinsichtlich der Magazine aus 
diesen Büchern von den Gemeindegerichten 
angefertigt und eingereicht werden.

4) Auf denjenigen Kronsgütern, wo kein Ge­
meindegericht vorhanden, ist die Führung
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der Magazinschnurbücher den Gutspolizeien 
,zu übertragen.

5) Bei Führung der Rechnungen über die 
Einnahme und Ausgabe des Magazin- 
getraides ist daö hiesige Maaß beizubehalten, 
von den Kreisgerichten aber die in den Ver­
schlagen aufzugebende Quantität auf Russi­
sches Maaß zu reduciren.

6) Der nach §. 247 der BV. jährlich vorzu­
nehmenden Taxation der Bauerfelder ist 
die Gutspolizei verpflichtet als nächste Ober­
aufsicht beizuwohnen, oder ihr Jemand 
zuzuordnen, und darauf zu achten:

a) daß die Felder der Magazinschuldner 
geschäht werden;

b) daß die Felder aller derjenigen gleich­
falls geschäht werden, die mit ihrem 
Ertrage nicht auskommen zu können 
erklären, oder die als schlechte Wirthe 
bekannt sind und die Besorgniß erzeu­
gen, das Ihrige zu verschleudern;

c) daß die Taxation der Wahrheit gemäß 
weder zn hoch noch zu niedrig geschehe.

7) Nach beendigter Schätzung bestimmt hier­
nach, unter Aufsicht der Gutspolizei, die 
Gemeindepolizei den Bedarf an Brod- und 
Saatvorschuß eines jeden einzelnen Wirths 
für das laufende Jahr, und fertigen diesem 
gemäß die Gemeindegerichte die vorschrift­
mäßigen Taxationötabellen an.

8) Vor dem Beginnen der Ernte, am Schlüsse 
des Julimonats eines jeden Jahres, hat 
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die Gutspolizei eine genaue Revision des 
Magazins und der nach dem Magazin­
buche JVo. 2 gemachten Vorschüsse zu 
bewerkstelligen, deren Resultat in das 
Magazinbuch ЛЬ. 1 zu notiren und dieses 
sodann dem Gemeindegerichte zuzufertigen, 
welches hieraus nach dem Schema Ло. 3 
einen Verschlag anzufertigen und solchen 
nebst der Taxationstabelle dem Kreisgerichte 
zu unterlegen hat.

9) Das Procentkorn ist unter allen Umständen 
von den Magazinschuldnern stets nur für 
ein Jahr zu zahlen; in Fallen aber, wo 
dem Magazine ein Rückstand abgeschrieben 
wird, fällt dasselbe von selbst hinweg.

10) Bis zum 15ten November jeden Jahres 
müssen alle Rückstände eingcliefert und die 
jährlichen Schüttungen vollständig geschehen 
seyn; auch haben die Gemeindegerichte zum 
Behufe der kreisgerichtlichen Revision der 
Magazine und Magazinbücher den revi- 
dirtcn Magazinverschlag nach dem Schema 
ЛЬ. 4 noch vor dem 15ten November jeden 
Jahres dem Kreisgerichte zu unterlegen. 
Von Seiten der Gutspolizei aber ist diesem 
Verschlage ein Attestat des Inhalts:

a) daß sie das Magazin vor Absendung 
des Verschlages vermessen lassen;

b) den Bestand mit den Einnahme- und 
Ausgabcbüchern und Kerbstöcken ver­
glichen, und
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c) sich von der guten Qualität des Ge­
treides Ueberzeugung verschafft habe, 

hinzuzufügen.
11) Bei der ersten Anzeige der Magazinaufseher 

wegen unterlassenen Beitrages oder Ab­
trages zum Magazine hat das Gemeinde­
gericht bei eigener Verantwortlichkeit sofort 
die Schuld von den Säumigen beizutreiben. 
Wenn jedoch in drei Tagen nach der dem 
Gemeindegerichte gemachten Anzeige die 
Schuld an das Magazin noch nicht abge­
tragen worden ist, so haben die Magazin­
aufseher hierüber der Gutspolizei zu be­
richten und muß lehtere sodann von sich aus 
die exekutive Beitreibung des Magazin­
rückstandes durch das Gemeindegericht ver­
fügen.

12) Die Revision der Magazine durch das 
Kreisgericht muß gleich nach dem 15ten No­
vember jeden Jahres geschehen. Der Revi­
dent aber hat sich davon zu überzeugen:

a) daß die Magazinlokale vorschriftmäßig 
eingerichtet, gegen Feuer- und Waffer- 
gefahr geschäht und mit drei Schlössern 
versehen,

Ъ) daß die Magazinaufseher gesehmäßig 
bestellt,

c) daß die gehörigen Schnurbücher und 
Kerbstöcke vorhanden und ordnungg- 
mäßig geführt sind, und

ä) der vorschriftmäßige Bestand in jedem 
Magazine vorhanden ist.
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Für die Ordnungsmäßigkeit der ersten beiden 
Punkte ist die GutSpolizei unbedingt ver­
haftet. _

13. Wo das Kreisgericht besondere Unter­
suchungen anzustellen veranlaßt wird, muß 
es solche so bald als möglich anordnen, um 
die Resultate dem Herrn Civilgouverneur 
berichten zu können.

14) Der an den Herrn Civilgouverneur von den 
Kreisgerichten abzustattcnde Jahresbericht 
nebst den General-Magazinverschlagen ist 
jährlich zum Isten December abzusenden.

Borsch, der Eins. Komm, vom 20. Mai 1820 
No. 63, vom 5. März 18Z0 No. 113, und 
vom 27. Mai 183t No. 85­

2. Magazinbestände sollen in keinem erdenk­
lichen Falle zu einem andern Zwecke, als für 
den sie errichtet sind, und demnach an die 
Wirthe nur zum Unterhalt ihrer Gesinde, 
nicht aber zur Bezahlung ihrer Schulden ver­
wendet werden.

Cirkulairvorschrift Sr. Excellenz des Kurl. Herrn 
Civilgouverneurs von Brevern, vom lyten 
December 1834. No. 9523.

3. Magazinbeiträge sind so lange einzu­
heben, bis nach Maaßgabe des Allerhöchsten 
Befehls vom 29stcn November 1799 der volle 
einjährige Beitrag für jede Revisionsseele mit 
drei Tschetwcrt Winter- und drei Tschetwerick 
Sommergetraide eingesammelt worden ist.

Reg. Bef. vom 3l. Oktober I83Z. No. 9450.
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4. Ntagazindefekte. Es sind die Kreis­
gerichte angewiesen, die Kuratoren der im 
Konkurse befangenen oder sonst Schulden 
halber unter kuratorischer Verwaltung gestell­
ten Privatgüter von Seiten Eines Kurl. 
Oberhofgerichts zu ermächtigen, die von dem 
letzten Besitzer eines solchen Guts oder dem 
Gemeinschuldner geursachten Magazindefekte 
unverzüglich auf Kosten der Masse zu ersetzen. 

Bef de« Kurl. Oberhofgerichts vom 16. August 
1823. No. 699.

5. Mkagazirrdefekte. Wo solche durch die 
willkührliche Benutzung des Magazins veran­
laßt worden, soll, nach Entdeckung derselben, 
deren Refundation sofort angeordnet, nach 
Ausmittelung der Schuldigen aber Sr. Excel- 
lenz dem Kurl. Herrn Civilgouverneur ein 
specieller Bericht hierüber abgestattet werden, 
damit selbige dem Gerichte übergeben werden 
können.

Reg. Bef. vom 21. December 1833. No. 8329.

6. Wtagazinfelder. Es wird den Bauer­
gemeinden anempfohlen, auf Krons- und 
adelichen Gütern, wo Terrain vorhanden, 
nach eingeholter Bewilligung Eines Kurl. 
Kameralhofes oder des Gutsherrn, besondere 
Magazinfelder zur Erweiterung der Vorraths- 
magazine und zur Bezahlung der Schulden 
an die Guts- und Arrendebesitzer einzurichten. 

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 24. Mai 1823 
No. 152, und vom 15. April 18ЗЗ No. но.
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7. Magazinfelder. An deren Bearbeitung 
haben'sämmtliche Gemeindeglieder, ohne 
Ausnahme, Theil zu nehmen und darf sich der- 
selbenNiemand mit GrundeRechtenö entziehen.

Borsch. d.Komm. in S. d.BD. vom i4.December 

1842. No. i2o.

8. Maqazingebände. Der Neubau ge­
mauerter Magazingebäude ist nur da anzuord­
nen, wo die jetzt bestehenden hölzernen Gebäude 
entweder durchaus baufällig, oder zu nahe an 
anderen Gebäuden belegen, und dadurch der 
Feuersgefahr ausgesetzt sind; wo dieser Uebel­
stand jedoch nicht stattfindet, sind die hölzernen 
Gebäude zu lassen und nur auf eine Dach­
bedeckung von Dachpfannen zu sehen. Auch 
kann eö gestattet werden das Magazin in einer 
besonderen Abtheilung der Hofeekleete aufzu­
bewahren, sobald diese von Stein erbaut und 
mit Pfannen gedeckt ist. ,

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 27. März 1831- 

No. 85­

9. Maqazinfchuldner. Den Guts- und 
Arrendebesitzern ist es gestattet das Getraide 
eines Magazinschuldners nöthigenfallS unter 
Aufsicht mit Zuziehung desselben dreschen zu 
lassen, und den Ertrag aufzubewahren, als­
dann aber von dem Ertrage der Ernte die 
angeliehene Schuld des Wirths zu tilgen und 
für denselben zum Unterhalte des Gesindes 
monatlich die Konsumtionsraten zu verab­
folgen, und hiermit bis zur erfolgten endlichen 
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Schuldentilgung fortzufahren. Ein gleiches 
Verfahren ist auch gegen Knechte, die Korn­
vorschüsse erhalten haben, zu beobachten.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 24. Mai 1823. 
No, 152.

10. Magazinschuldner. Denselben ist der 
Verkauf von Getraide zur .Herbeischaffung 
anderweitiger Gesinds- oder Lebensbedürfnisse 
nur nach vorgängiger Abschahung des Ge- 
meindegerich'ts und auf die dazu schriftlich 
ertheilte Konccssion der Eutsverwaltung ge­
stattet. Im Kontraventionsfalle ist das ver­
führte Getraide zum Besten des Magazins zu 
konfisciren und der Schuldige mit körperlicher 
Polizeistrafe zu belegen.

Dorsch der Eins. Komm, vom 24. Mak 1823 
No. 152 und vom 5. Marz 1830 No. 113.

11. Magazinvorschusi ist denjenigen Wir­
th en, welche ihre Wohnstelle gekündigt haben, 
nach Maaßgabe des durch die vorgängige 
gesehliche Taxation der Felder ausgemittelten 
Bedarfs, nur gegen eine Sicherheitsbestellung 
zu ertheilen. Kann ein solcher Wirth diese 
Sicherheit weder durch Kaventen nr  durch 
Deckung aus seinem eigents ’-•

*
*

mögen bestellen, so ist sofort der dw... ,c 
dessen Vermögen zu verhängen.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 28. April 1823. 
No. 137.

12. Magazinvorschüffe dürfen zufolge des 
Allerhöchst bestätigten Reglements über die
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Volksvcrsorgung vom 5ten Juni 1834 aus 
den Bauer - Vorrathsmagazinen der Privat­
güter zum Besten der Kronögüter nicht ent­
nommen werden.

Reg. Bef. vom 26. November 1835- No. 9981.

13. Maftazinvorschüffe. In Bezug auf 
die Feststellung derselben für die KronSbauer- 
wirthe ist nachstehendes Verfahren zu beob­
achten:

Nach geschehener Taxation der Gesinds- 
felder und erfolgter Berechnung der zu 
ertheilenden Vorschüsse müssen die Wirthe 
vorgerufen und jeder mit seinem veran­
schlagten Etat unter der Eröffnung bekannt 
gemacht werden

„daß, falls derselbe sich hierbei bcein- 
„trächtigt erachte, er solches sogleich 
„zu erklären habe, indem es ihm spa- 
„ter, ohne diese Erklärung abgegeben 
„zu haben, nicht mehr gestattet sey, 
„hierüber höhern Orts Klage zu 
„führen."

Etwanige Unglücksfälle, welche nach der 
Ernte erfolgen, erfordern eine neue Abschä­
tzung des erlittenen Verlustes, so wie eine 
neue Veranschlagung des Vorschußbedarfes 
auf eben diese Weise.

Bei Vorstellung der Taxationstabellen 
an das Kreisgericht muß der Gemeinde­
vorstand gemeinschaftlich mit der Gutsver­
waltung gleichzeitig auch die Berechnung 

6*  
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derjenigen Wirthe speciell auöeinandergeseht 
einsenden, welche mit dem für sie festge­
stellten Budget sich etwa unzufrieden erklärt 
haben, damit, wenn selbige beim Kreiö- 
gerichte Klage führen, dasselbe sogleich zu 
beurtheilen im Stande ist, ob die Klage 
im Recht begründet sey, oder nicht.

Bef. deü Domh.vom25.Zanuar 1843. No. 1209.

14. Wkagisträte sollen in allen bei ihnen vor- 
kommendcn Rechtssachen der Bauern denselben 
eine völlig kostenfreie Justizpstege angedeihen 
lassen, die Sachen im Wege des Untersuchungs­
verfahrens erörtern, und sich überhaupt dabei 
in allen Stücken die Vorschriften der Kurl. 
BV. zur genauesten Nachachtung dienen 
lassen.

Voesch b. Eins. Komm, vom 29. März i833- 
No. 86.

15. Magistrate haben die Nachsuchungen 
der Gemeindegerichte, wenn sie nach gehöriger 
Prüfung für rechtlich und zulässig erkannt 
worden, zu erfüllen, wo aber eine solche Erfül­
lung unzulässig ist, das Gemeindegericht direkt 
oder durch das kompetente Kreisgericht davon 
in Kenntniß zu sehen.

Vorsch. d. Eins. Komm, vom 14. April 1832. 
No. 74.

16. Marktrichter. Die Güter, welche Jahr­
märkte halten, haben von sich aus die vor­
schriftmäßigen Marktrichter zu erwählen und 
um deren Bestätigung spätestens 14 Tage vor 
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dem einfallenden Markte bei dem kompetenten 
Kreisgerichte nachzusuchen.

Vorsch. der Eins. Komm, vom 3. September 1819- 

No. 273.

17. Marktrichter können nur aus den Glie­
dern des Kurl. Adels erwählt werden.

Lorsch, d. Eins. Komm vom 4. Oktober 1819. 

No. 318.

18. Marktrichter sind wegen Mißbrauchs 
ihrer richterlichen Gewalt bei dem Oberhof- 
gerichtc zu belangen.

Dorsch, b. Eins. Komm, vom 3. December 1820.

No. 272

19. Marktrichter. Die Verhcindtungen 
wegen Konstituirung derselben sind,so wie 
die zu ertheilendtn Konstitutorien, auf-stempel­
papier zu schreiben.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 22. September 1820. 

No. 174.
Reg Bef vom 19. Februar 1826. No. 744.

20. Meilenaelder. Wenn ein Klager zur 
Entrichtung dor nach §• 396 der 25 ~3. zu er­
hebenden Meilengelder außer Stande befun­
den wird, so soll das Kreisgericht demselben 
die Citation mit dem gehörigen Zulaß zur 
Insinuation durch einen tüchtigen deutschen 
Mann übergeben, und, daß dies geschehen, 
im Protokolle bemerken.

Reg. Des. vom 28 Februar 1827. No. 7442.
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21. Merkmale sollen die Bauerbeisiher der 
Kreisgerichte, Gemeinderichter und Gebiets­
vorsteher zur genaueren Bezeichnung in ihrer 
Autorität, nach dem gegebenen Muster von 
Silber, an einem dunkelgrünen Bande mit 
blau und oranger Einfassung, und zwar die 
erstgenannten Beamten und Vorsitzer der 
Gemeindegerichte um den Hals, die Beisiher 
der Gemeindegerichte aber im Knopfloche, so 
wie die Vorsteher auf der linken Seite der 
Brust tragen.

Vorsch. d. Eins Komm, vom 30. September 1820. 
No. 189.

N.
1. Itachlastmassen der auf dem Lande woh­

nenden freien Leute, welche zu den Städten 
verzeichnet sind, fallen, wenn sich keine Erben 
zu denselben finden, nach Analogie des §. 124 
der Kurl. BV. der Stadtkasse derjenigen 
Stadt zu, bei welcher die Verstorbenen ver­
zeichnet waren.

Reg. Bef. vom 30. Juni 1842. No. 5878.

O.
1 Oberhauptmannsgerichte haben wegen 

Vollziehung ihrer in Civiljustizsachen wider 
Bauergemeindeglieder ergangenen Urtheile die 
kompetenten Kreisgerichte, als unmittelbare
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Oberbchördcn der Gemeindegerichte, zu 
requiriren.

Borsch, d. Eins. Komm, vom 27. Februar 1822. 

No. 43.

2. Okladiftcn — städtische — können dadurch 
daß sie Grsindspächter oder Zinsner werden, 
von der persönlichen Rckrulenpflichtigkeit nicht 
entbunden werden.

Reg. Bef. vom 15. April 1841. No. 3069.

P­
1. Pachtkontrakte. In welchem Falle die­

selben zu korroboriren sind.
Siehe Lit. L. No. 7.

2. Pässe. Deren bedürfen die Kronsbauern 
zur Anbringung ihrer Klagen bei den Gerichts­
behörden nur in den Fällen nicht, wo entweder 
der Kameralhof oder dessen Bevollmächtigter 
ihre Klage angenommen und an die kompe­
tente Behörde gewiesen, oder aber alich die 
Gerichtsbehörde die bei ihr direkt angebrachte 
Klage von der Erheblichkeit gefunden, daß sie 
solche ohne Weiteres anzunehmcn sich veran­
laßt gefunden. Im Allgemeinen aber bleibt 
cs bei den in den §§. 267 bis 269 der BV. 
enthaltenen Bestimmungen.

Borsch, d. Eins. Komm, vom 7. Februar 1830. 

No. 74.

3. Paffe. Die Bestimmungen des §. 267 
der BV. hinsichtlich der für die Bauern er­
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forderlichen Reisepässe sind nicht auf solche 
Fälle zu beziehen, wo entweder Landleute ihre 
Produkte nach den Städten führen, oder 
aber, ohne ein Nachtlager zu verlangen, bei 
gewöhnlicher Tageszeit durch das Gutögebiet 
reisen, oder auch in rechtlichen Geschäften 
aus den benachbarten Gütern dorthin kom­
men, wiewohl jene Güter nicht zu demselben 
Kirchspiele gehören.

Steg. Bef. vom 17. März 1836. No. 2492.

4. Peitschenstrafe mit der flachen Peitsche 
wird statt der Rurhenstrafe für das weibliche 
Geschlecht wieder eingeführt.

Reg. Bef. vom 3. Zuni 1821. No. 2622.

5. Perhorrescenz.
S Lit. Ä. No. 6 und 7.

6. Plakatpaffe.
Siehe Lit. A. No. 7, Lit. D. No. 4. 

Lit. Д,. No. 6. Punkt. 2.

7. Polizeiliche Strafen dürfen am 
Sonntage nicht stattfinden. ’

Reg. Bef. vom I I. Mai 1825. No. 2520.

8. Polizeisachen können bei den Kreisge­
richten nur auf erhobene Klagen Vorkommen.

Borsch, d. Zinf. Komm, vom 20. September 
1819- No. 305.

9. Polizeisachen, die eine Verletzung der 
öffentlichen Sicherheit und eine Beahndung 
pro satisfactione publica zum Gegenstände 
haben, gehören ausschließlich vor die Haupt­
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mannsbehörden, da hingegen polizeiliche Kla­
gen, welche auf Privatgenugthuung gerichtet 
und daher ästimatorisch anzustellen sind, so­
wohl wenn selbige von Bauern gegen Personen 
anderer Stände, als auch von freien Leuten 
unter einander angestellt werden, der Ent­
scheidung der Kreisgerichte unterliegen.

Reg. Bef. vom 17. Mai 1826. No. 2666.

10. Privatklagen gegen Bauergemeinde- 
gliedcr sind nach Vorschrift der §§. 5, 6, 
199 und 200 der BV. nicht vor die Gutö- 
polizei zur Verhandlung zu ziehen, sondern 
an das Gemeindegericht zu verweisen, damit 
jede Sache durch Urkheil und Recht der kom­
petenten ersten Instanz entschieden werde.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 2. Mai I8Z2. 
No. 89.

11. Protokolle der Gemcindegerichte sind 
separat zu heften und in einzelnen Fascikeln 
unter besonderen Nummern aufzubewahren.

Borsch, b. Eins. Komm, vom 29. December 1824.

No. 191.

12. Protokolle der Kreisgerichte. 
In denselben sind vor jeder Tagesverhand­
lung die anwesenden Gerichtsglieder nament­
lich aufzuführcn und ist jedes Aktum von den 
anwesenden Gliedern zu unterzeichnen, bei 
etwa eintretendcr abweichender Meinung aber 
der Disscnsuö sofort zu Protokoll zu nehmen. 
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und als angetragen durch die Unterschrift der 
Gerichtöglieder zu beglaubigen.

Dorsch d. Komm, in S. d. BV. vom lö.März 
1838. No. 88.

Q
1. Kuärel. In allen solchen Rechtssachen, 

die einen Streitgegenstand betreffen, und 
nicht etwa polizeilicher oder administrativer 
Natur sind, sind bei angemeldeter Quarel 
über Dcnegirung des Rechtsmittels der Re­
vision von dem Äuärulanten gleichzeitig die 
gesetzlichen Succumbenzgelder zu deponiren, 
und daß solches geschehen oder Quarulant 
seine Unvermögenheit zu deren Erlegung be­
wiesen, in dem von Gerichtswegen auszu­
fertigenden Zeugnisse über die zeitig ange­
meldete Äuarel speciell zu bemerken.

Reg. Bef. vom 22. Januar 1840. No. 438.

2. Kuärulanten, welche über verzögerte 
oder verletzte Justiz von Seiten der Kreis- 
gerichke bei der Gouverncmentsregierung klagen 
wollen, sollen ihre dashalbigen Klagen nicht 
anders, als mit Zeugnissen der Kreisgerichte 
über den Stand ihrer Sachen beibringen. 
Ein gleiches Verfahren ist auch bei den Ge­
meindegerichten zu beobachten, welche die 
Parken nicht anders zur Beschwerdcführung 
an die Kreisgerichte zu entlassen haben, als 
nach Ertheilung von Zeugnissen über den 
Stand ihrer Sachen. Es sind aber die Kreis­

O.ua
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geeichte, wie auch die Gemeindegerichte ver­
pflichtet, den Parten auf geziemendes An­
suchen dergleichen Bescheinigungen unweiger­
lich zu ertheilen.

Dorsch, d. Eins. Komm.vom 24. April 1824. No.SS^ 
Reg. Bef. vom 10. April ,834« No. 2910.

R.
1. Rechtsmittel. Auch in den Sachen^ 

deren Gegenstand unter 100 Rubel Silber 
an Werth beträgt, sind die Parten nach erfolgter 
Urtheilöpublikation mit den ihnen nach §.395 
der BV. zustehenden Rechtsmitteln bekannt 
zu machen. Ihre etwa angemeldete Revision 
ist zu den Akten zu verschreiben und, nachdem 
solche abgeschlagen worden, dem succumbiren- 
dcn Theile bekannt zu machen, wie er seine 
Quärcl an die Regierung zu den Akten anzu­
melden und in Zeit von vier Wochen zur 
Verhinderung der sonst eintretenden Rechts­
kraft beizubringen hat.

Reg. Bef. vom 11. Februar 1825 No. 648 und 
vom 8- September 18З0 No. 7592.

2. Rechtsstreitigkeiten, welche auf Grund 
und Boden Bezug haben, sind nur vom 
Grundbesiher auszufechten, eine mangelhafte 
Wahrnehmung hierin von Seiten der Bauern 
aber kann dem Grundherrn nicht prajudicirlich 
werden.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 4. November i8rr. 

No. 294.
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3. Reglement der Kurländischen Einfüh­
rungskommission für die bei dem Austritte und 
Uebergauge eines Bciuergemeindegliedes aus 
einer Gemeinde zur andern zu beobachtenden 
Formalien vom 28sten März 1827 ist nur für 
die Dauer des transitorischen Freiheitszustandes 
erlassen worden, und mit dem Eintritte der 
definitiven Freiheit der Bauern außer Kraft 
getreten.

Reg Bef. vom 2. April т 835 No. 2447.

4. ReVrnten, — freigekaufte.
Siehe Lit. B No. 7.

5. Rekrutensubjekte. Von der bei den
Gutspolizeien oder Gemcindegerichten für die­
selben eingezogenen Forderungen find jedes­
mal die auf diese Subjekte haftenden Straf­
gelder für Holzdefraudationen oder auch andere 
Kronsforderungen, in so weit solche zuvor zur 
Kenntniß der Gemeindegerichte gekommen 
sind, in Abzug zu bringen, und wohin gehörig 
abzusenden.

Reg. Bef vom 2Z. September 1830. No. 8050.

6. Rekttsatiorr eines Gemeinderichters. Wenn 
diese wegen Nähe der Verwandtschaft eines 
Richters mit einem der Parten oder aus andern 
gefehlichen Gründen eintritt, so sind der Guts­
polizei nach Analogie der §§. 39 und 40 der 
BV. zwei Subjekte aus der Gemeinde zu 
präsentiren, von denen sie eines an Stelle des 
austretenden Richters zu bestätigen hat.

Vorsch. b. Eins. Komm, vom 29. Mai 1822. 
No. 116.
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7. Rekusation gegen einzelne Glieder und 
den Sekretair des Kreisgerichts. Diese darf 
unter nachstehenden Bedingnissen geltend 
gemacht werden:

1) Der Anwendung dieses Rechtsmittels 
unter Ableistung des juramenti perhor- 
rescentiae muß zur Vorbeugung von 
Mißbräuchen die Angabe der Beweg­
gründe zur Perhorrescenz vorhergehen, 
ehe der Perhorrescent zur Ableistung des 
Eides zuzulassen ist.

2) Für den Fall, daß die angegebenen 
Gründe unstatthaft erscheinen, kann daß 
Kreisgericht berechtigt seyn, den Antrag 
zu verwerfen. Wenn aber der Parte 
dennoch auf die Entfernung eines Ge­
richtsgliedes beharret, und dieser nicht 
selbst austreten will, so ist hierüber der 
oberen Justizbehörde zur Entscheidung 
vorzustellen.

3) Im Falle hierdurch eintretender Vakanz 
hat nach den Umstanden der Oberhaupt­
mann oder ein Oberhauptmannsgerichtö- 
asseffor die Stelle des rekusirten Gliedes 
des Kreisgerichts einzunehmen; wo aber 
keine Justizbehörde an Ort und Stelle 
wäre, muß der Hauptmann des Kreises 
oder ein Hauptmannögerichtsassessor, je 
nachdem entweder der Kreisrichter oder 
ein Glied des Kreisgerichts rekusirt wor­
den, die Stelle einnehmen.
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4) Die Perhorrescenj ist auch während der 
Verhandlung und nach der Litis Con­
testation zulässig, jedoch nur unter spe- 
cieller Angabe der Umstände und Ursa­
chen, welche seit dem Beginne der Prozeß­
handlung dazu Veranlastung gegeben 
haben.

5) Bei Rekusation des dejourirenden Mit­
gliedes muß dessen Kollege eintreten, wenn 
nicht etwa kurz darauf schon die Plenar- 
sihung stattfinden sollte.

6) Aus anzugebenden triftigen Gründen, 
wegen Verwandtschaft mit einer Partei 
oder Feindschaft oder sonstiger muth- 
maaßlicher Befangenheit bei der Sache, 
kann auch gegen den Sekretair oder 
Protokollführer eine Perhorrescenz-Erklä- 
rung Platz greifen und darf solche von 
der Behörde nicht unberücksichtigt gelassen 
werden.

, 7) Die Vernehmung der Personen niederen 
Standes über die Gründe der Perhor- 
rescenz muß in Abwesenheit des Gliedes, 
gegen welches sie gerichtet ist, geschehen; 
auch sind diesem solche Gründe, in sofern 
sie Unangemessenheiten enthalten, wie 
sich diese von ungebildeten Personen 
wohl gewärtigen lassen, zu verschweigen.

Reg. Bef. vom i. Zull 1843. No. 5179.

8. Respittage.
S. Lit. U. No. i. Punkt 2.
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9. RestitutionsproceH. Die über densel­
ben in den HH. 516 bis 518 der BV. enthal­
tenen Gesehesvorschriften in' Ansehung der 
Spolien bei unbeweglichen Sachen oder ding­
lichen Rechten können, mit alleiniger Aus­
nahme des §. 537 Lit. Ъ bezeichneten Falles, 
wo zwischen Bauerwirthen oder Pächtern eines 
und desselben Gutes certirt wird, nur alsdann 
zur Anwendung kommen, wenn der Streit 
zwischen Bauern obwaltet, welche auf dem 
durch die BV. vorgezeichneten Wege selbst 
Landeigenthümer geworden sind.

Vorsch. d. Eins. Komm vom 24. April 1824. 
No. 75.

10. Revision. In allen Rechtssachen, wo 
gegen ein publicirtcö Urtheil von einem Parten 
das Gesuch um die Revision angebracht wor­
den, ist nicht nur dessen Erklärung über die 
Gründe der Unzufriedenheit, sondern auch ob 
solche gegen die richterliche Erkenntniß im 
ganzen Umfange, oder nur gegen einzelne 
Theile gerichtet sey, genau zu Protokoll zu 
verschreiben und alsdann über die Statthaftig­
keit oder Unstatthaftigkeit der Revision zu 
erkennen.

Dorsch, d. Komm, in S. d. BD. vom 28. 3uni 
1840. No. 74.

11. Revisiorrssatalien. Bei Berechnung 
der zur Anmeldung der Revision gesehlich be­
stimmten dreitägigen Frist sollen nur die eigent­
lichen Sessionötage als Präjudicialtermine 
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angenommen, die zwischenfallenden Feiertage 
aber nicht in Rechnung gebracht werden.

Reg. Bef. vom и. Zuli »833- No. 3751.

11. Revisoren, beeidigte, aus dem Bürger­
stande, — sind zwar bis zu ihrem Ausschlusse 
aus dem Oklad den Kreiögerichten unterwor­
fen, doch soll es ihnen gestattet seyn, ihrer 
Kronsdienstgeschäfte halber sich in ihren Rechts­
sachen durch Bevollmächtigte vertreten zu 
lassen.

Reg. Bef. vom 15. März 1844. No. 2787.

13. Richtergehalte. Deren durch den 
§, 527 der BV. ausgesprochene Exemtion 
von Exekutionen ist nur für Bauerrichter an­
wendbar.

Kommun, d. Eins. Komm, an Eine Kurl. Gouver­
nements r Regierung vom 12. August 1821. 
No. 208.

14. Richterzeichen.
Siehe Lit. ИЗ. No. 21.

15. Rnthenstrafe.
Siehe Lit. p. No. 4.

1. Schiestpserde sollen den Gliedern der 
Kreisgerichte zu deren officiellen Reisen gestellt 
und denselben auf deshalbige Requisition ihrer 
Behörden die Schießpasse von den Haupt­
mannsgerichten ausgefertigt werden.

Reg. Bef. vom 10. September 1819. No. 3001.
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2. Sommersaat der Bauern ist auf Aller­

höchsten Befehl im Herbste jedesmal in den 
Gemeindemagazinen aufzubewahren, die Kreis­
gerichte aber haben sich bei den jährlichen Ma­
gazinrevisionen jedesmal davon zu überzeugen, 
daß dieser Allerhöchste Befehl genau und 
pünktlich erfüllt worden, und, im Falle dabei 
Mängel entdeckt werden, die Schuldigen zur 
Verantwortung zu ziehen, endlich aber auch 
über den vorhandenen Bestand der Sommer­
saaten bei Einsendung der Magazinverschläge 
an Seine Epeellenz den Herrn Civilgouver- 
neur eine besondere Uebersicht zu unterlegen.

Reg. Pat. vom 12. September 1840. No. 6773.
3. Stellvertreter können zur Attendirung 

eines gerichtlichen Termins für Personen, die 
durch Krankheit oder Altersschwache daran 
behindert sind, auf beigebrachte von der Gutö- 
polizei verificirte Attestate des örtlichen Ge­
meindegerichts über die gescheheneVollmachts- 
ertheilung bei den Kreiögerichten zugelassen 
werden.

Vorsch. b. Eins. Komm, vom 24. November 1827. 

No. 124.
4. Stempelpapier. Dessen Gebrauch cessirt 

in allen Fallen, wo ein Theil, es sey Klager 
oder Beklagter, Glied einer Banergemeinde 
ist.

Vorsch. b. Lins Komm, vom 14. September 1819. 
No. 293.

5. Stempelpapier. Dessen Gebrauch cessirt 
bei allen die Administrationsgüter betreffenden 

7
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Sachen, sobald diese Güter für Rechnung der 
hohen Krone selbst verwaltet werden.

Reg. Bef. vom 26. Februar 1834. No. 1760.

6. Strafgewalt des dejourirenden Richters. 
Siehe Lit. D. No. 2. §. 11.

7. Strafgewalt der gutöherrlichen Stell­
vertreter, die innerhalb der Granzen der Haus­
zucht sich über alle Individuen erstreckt, welche 
zum Bauernstands gehören und zu unmittel­
baren persönlichen Diensten verpflichtet sind, 
oder, ohne in kontraktlichen Verhältnissen zu 
stehen, im Gebiete einen Aufenthalt haben, 
ist durch die Vorsch. der Komm, in S. der 
BV. vom 16ten März 1838 keineswegs 
beschränkt worden, daher auch den Stellver­
tretern der Gutspolizei, welche nicht von Adel 
oder nicht Exemten sind, gegen die ganze 
Bauergemeinde oder deren einzelne Glieder, 
so wie gegen die Gemeindepolizei selbst die 
durch die BV. statuirten Zwangsmittel zu 
Gebote stehen müssen, die zur Erfüllung der 
öffentlichen, so wie der Privatleistungen in 
Anwendung zu bringen sind.

Vorsch. d. Komm, in S. d. BV. vom 8. März 
1840. No. 35.

8. Strandreiter.
S. Lit. (S. No. 24.

9. Srrccumbenzgelder. Ein jeder Recht­
suchende, welcher um die Erlassung der Suc- 
cumbenzgelder unter Behauptung seiner Ar­
muth ansucht, soll, sobald er ein schriftliches 
oder ein mündliches Zeugniß an Eidesstatt 
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vo>, zwei Mitgliedern einer Gemeinde über 
seine Armuth beibringt, und demnächst seine 
Unvermögenheit noch eidlich erhärtet, von der 
Zahlung derselben befreit und seiner Sache 
der gesetzliche Fortgang gegeben werden.

Vorsch. d. Elnf. Komm, vom 20. August 1821 
No. 237 und vom 29. Oktober r82i No. 287.

Reg. Des. vom n. Zuni 1830. No. 4957.

10. Succumbenzgel-er sind, wenn die 
Revision abgeschlagen und dieserhalb die Äuärel 
angemeldet wird, von dem Quärulanten zu 
erlegen.

Siehe Lit. O. No. 1.

11. Succumbenzgelder fallen, wenn sie 
verwirkt sind, dem Kollegio der allgemeinen 
Fürsorge zu, sobald die Litiganten oder der 
obsiegende Theil nicht zu einer Bauergemeinde 
gehören.

Vorsch. d. Eins. Komm, vom 10. Januar 1823. 

No. 9.
12. Sühncversuch gehört zu den wesentlichen 

Verpflichtungen der Kreis- und Gemeinde­
gerichte, daher denn auch eine zu den Akten zu 
vermerkende Notiz darüber, daß solcher ohne 
Erfolg geblieben, dem Urtheile einer Sache 
stets vorhergehen und dieses somit als noth­
wendig darstellen muß.

Reg. Bef. vom 11. Februar 1825. No. 648.

13. Sühneversuch ist in legaler Abwesenheit 
des Friedensrichters von dem dejourirenden 
Assessor zu bewerkstelligen. .

Reg. Bef. vom 16. Februar 1826. No. 600.

7*
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14. Suppliken. Deren Anfertigung für 
Bauern, welche Beschwerden oder Gesuche 
zu unterlegen haben, ist streng verboten, und 
sollen nicht nur die Bauern selbst, welche sich 
Bittschriften verfassen lassen, sondern auch 
ganz besonders die Verfasser und Abschreiber 
derselben unausbleiblicher Beahndung unter­
zogen werden.

Borsch, d. Eins. Komm, vom 25. Februar igrg. 
No. 36.

Reg Bef. vom 23. September 1820. No. 3915, 
vom 29. Zuli 1824. No. 3889, und vom 
9 Zuli 1826. No. 4980.

Reg. Pat. vom 18. Januar 1836. No. 308.

1. Termittsverabsauimmg. Bei dem 
wiederholten Ausbleiben eines Beklagten im 
zweiten Termine ist die bei dessen Ausbleiben 
im ersten Termine gemäß §. 421 der BV. 
angedrohte Fortschung der Untersuchung keines­
wegs mehr auf das Zugestandniß des Klage- 
grundeö, sondern auf die Erörterung dessen 
zu erstrecken, waö nach richterlichem Ermessen 
dem Klager gesetzlicherweise zuzuerkennen sey.

Borsch, d Eins. Komm vom u. Marz 1824. 
No. 37.

2. Testamentarische Dispositionen der 
auf dem Lande wohnenden freien deutschen 
Leute über bloß bewegliche Vermögens­
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stücke sind in die Kontraktenbücher der Kreis­
gerichte einzutragen, dahingegen derartige 
Dispositionen über beweg- und unbeweg­
liches Vermögen zugleich nur bei den 
Oberhauptmannsgerichten zu korroboriren sind.

Reg Des. vom 5. Oktober 1821 No. 4267.

3. Taxation der Banerfelder.
Siehe Lit. Ш. No. 1. Punkt 6.

u.
1. Uebergang der Bauern ans einer 

Gemeinde zur andern um Georgi. 
In Betreff desselben sind nachstehende Regeln 
zu beobachten:

1) Alle Dienst- und Pachtverträge müssen 
unbedingt in Erfüllung gehen und dürfen 
durch einen eingetretenen Verzug nicht 
als aufgelöst betrachtet werden, sondern 
begründen gemeinrechtlich die Klage auf 
Erfüllung und Schadensersah wegen des 
Verzuges.

2) Für die Uebernahme einer Dienst- oder 
Pachtstelle bleiben dem Kontrahenten 
zum Ueberziehen, zur Lösung seiner alteren 
Verbindlichkeiten, und zur Einholung 
des Abzugscheins Acht Respittage über 
den Georgstermin verstattct, und darf 
diese Frist nicht als Verzug und Kon­
traktbrüchigkeit angerechnet werden.

3) Der neue Gutsherr muß, wenn er die 
Abfuhr der Habe des in sein Gebiet über­
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tretenden Bauergemeindegliedes über­
nommen hat, auch die nöthige Anzahl 
Fuhren stellen, um solche Abfuhr zeitig 
zu bewerkstelligen und nicht dem Abzüge 
selbst hinderlich zu seyn.

4) Im Falle eines über Acht Tage hinaus 
verzögerten Ueberganges ist bei mangeln­
den legalen Exkulpationsgründen dem 
verletzten Theile die prompteste Rechts­
hülfe zu gewähren und die Aufrecht­
haltung des Kontrakts, so wie die Er­
stattung der Schäden und Kosten, ohne 
den mindesten Verzug von der kompe­
tenten Autorität zu dekretiren.

Vorsch. b. Komm, in S. d. VV. vom io. De­
cember 1836. No. 185.

2. Umschreibung. Die bereits früher zu 
einer andern Gemeinde als derjenigen, bei 
welcher sie zuletzt verzeichnet gewesen, über­
getretenen und aufgenommenen Individuen 
des Bauernstandes müssen nothwendig bei der 
Umschreibung zu derselben Gemeinde verzeich­
net werden, unter welcher sie sich dermalen 
befinden, und bedarf es hierzu keiner weiteren 
Bewilligung dieser Gemeinde, weil solche 
schon dec erfolgten Annahme vorhergegangen 
ist, daher denn auch von einer Verweigerung 
der Umschreibung derselben zu ihrer neuen 
Gemeinde nicht weiter die Rede seyn kann.

Vorsch. b. Komm, in S. b. BV. vom n.Zanuar 
1834- No. 9.

Reg. Publ. vom 13. Zuli 1836. No. 6134.
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3. Umschreibung. Wenn ein zu einer an­
dern Gemeinde übergetretenes Gemeindeglied 
vor dem UmschreibungStermine stirbt, so 
bleibt es in den Seelcnlisten derjenigen Ge­
meinde verzeichnet, zu der es früher gehört 
hat. 4m Falle seines Ablebens nach dem 
Termine aber ist es der Gemeinde, zu welcher 
es übergctreten, beizuzählen.

Reg. Bef. vom 15. September i837« No. 7114.

4. Untersnchimgsprvzeß. Die bei den 
Kreisgerichten vorkommenden Rechtsstreitig­
keiten sollen in allen Fällen unabänderlich nur 
nach den Formen des Untersuchungsprozeffes 
verhandelt werden.

Borsch, der Eins. Komm, vom 11. September 18*9-  

No. 293.

5. Urlaubsbewilligung soll den Gliedern 
der Kreisgerichte während der Cadence nicht 
ertheilt werden. '

Reg. Bef. vom 26. Oktober 1820. No. 4324.

V.
1. Vcrsplitxng der Klage».

Siehe Lit. Ä. No. 21.

2. Vollmachten oder andere Dokumente, 
' welche nicht von Gcmeindegliedern ausgestellt 

worden, dürfen von den Gemeindegerichten 
nicht beglaubigt werden.

Reg. Bef. vom 16. December 1821. No. 4901.
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3. Vorladung der Gemeindegerichte. 
Siehe Lit. (A. No. 7.

4. Vormundschaftssachen. Es sollen sich 
die Kreiögerichte die Beaufsichtigung der Gc- 
meindegerichte hinsichtlich der bei denselben 
anhängigen Vormundschaftssachen durch öftere 
Revisionen angelegen seyn lassen.

Reg. Bef. vom 27. Zuli 1837 No. 5721 und 
vom 4. Juli 1838 No. 6449.

5. Vormundschaftssachen. Es soll in 
vorkommenden Fällen das Gemeindegericht 
mit den besonders ernannten Vormündern 
zusammentreten und auf den Grund des H. 83 
der BV. darüber berathen und beschließen, 
ob ein Verkauf des Nachlasses erforderlich 
und dem Interesse der Pupillen heilsam sey, 
oder ob nicht eine vortheilhaftere Einrichtung 
zu treffen wäre, und worin selbige bestehe; — 
wonächst hierüber ein Protokoll aufzunehmen 
ist, um den Pupillen bei erfolgter Volljährig­
keit über den Nachlaß die erforderliche Aus­
kunft ertheilen zu können.

Dorsch, d. Komm. In S d. BD. vom 10. Juli 1840. 
No. 108.

1. Walddefrandationen. Für die von 
Privatbauern in Kronswäldern begangenen 
sind die Strafgelder nicht mehr von den Guts- 
besihern beizutreiben, sondern es ist gegen die 
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Bauern selbst nach dem Forstreglement Haupt­
stück VI. Punkt 6 zu verfahren.

Reg. Bef. vom 20. Mai 1821. No. 2494.

2. Wald-efraudationen. Die bei Gele­
genheit derselben den Defraudanten abgepfän­
deten Pferde dürfen, wenn sie zum Gesindö- 
inventarium gehören, nicht verkauft werden, 
sondern dienen nur als Beweis gegen den 
Thäter. .

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 18. Mai 1821« 

No. 152.
Reg. Pat. vom 22. Zuli i837« No. 5563.

3. Walddefraudationen. Wenn ein wegen 
verschuldeter Walddefraudation in Gemäßheit 
des Forstreglements zur Abarbeitung verur- 
theiltes Gemeindeglied für die Dauer der 
Arbeitszeit die nöthigen Subsistenzmittel nicht 
haben sollte, und die Gemeinde, zu welcher 
ein solches Glied gehört, nicht dafür Sorge 
tragen will, so soll ein solches Individuum 
einstweilen nach Analogie des Patents vom 
12ten Mai 1816, welches das Verfahren 
gegen Kronsschuldner normirt, zur Erschwin- 
gung der aberkannten Strafsumme bis auf 
weitere Bestimmung an Privatpersonen abge­
geben werden.

Reg. Bef. vom 12. Mai i833- No. 2461.

4. Walddefraudationen. Die in dem 
H. 15 Hauptstück II. des Kurl. Forstregle­
ments enthaltene Bestimmung seht keine Be- 
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strafung für den Käufer defraudirten Holzes 
fest, weil derselbe als solcher, und wenn er 
nicht als Theilnehmer oder Hehler konkurrirt, 
keiner Strafe unterzogen werden kann. Han­
delt der Käufer aber gegen die Marktordnung, 
so ist er mit einer Pön zum Besten des Kollegii 
der allgemeinen Fürsorge zu belegen.

Reg. Bef. vom 16. September 1840. No. 6819.

5) Walddefraudationsklagen, welche 
keinen Kriminalpunkt enthalten und auf Ersatz 
oder Geldstrafen gerichtet sind, müssen unter­
sucht und entschieden werden

a) von den Gemeindegerichten gegen 
Bauern,

b) von den Kreisgerichten gegen die ihrer 
Jurisdiktion in erster Instanz unter­
worfenen Leute geringeren Standes;

dahingegen Klagen wegen Waldfrevels, wo­
bei eine Widerfetzlichkeit oder gar Gewalt- 
thätigkeit stattgefunden, wie bisher, nach vor­
heriger Untersuchung von Seiten der Polizei­
behörden an die betreffenden Kriminalbehörden 
zur Erledigung zu remittiren sind, zu welchem 
Stande auch die Angeklagten gehören mögen.

Reg. Bef. vom 20. December 1843. No. 10021.

6. Weibliche Gemeindeglieder, welche 
in keinen unmittelbaren Kontraktsverhaltnissen 
mit der Gutsverwaltung oder einem Wirthe 
stehen, können auf erhaltene Zustimmung der 
Gemeinde und der Gutspolizei temporär 
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auf Dienste nach einer Stadt im Gouver­
nement oder auch nach Riga entlassen werden. 
Ihre hierüber erhaltenen Zeugnisse aber müssen 
sie bei dem kompetenten Kreisgerichte produ- 
ciren, von welchem ihnen auf eine bestimmte 
Frist ein Dienstschein auszufertigen ist, der 
ihnen im Gouvernement als Paß, oder falls 
sie nach Riga sich begeben wollen, zum Erhalt 
eines Plakatpasses auf ein Jahr dient.

Dorsch, der Eins. Komm, vom 24. Oktober 1830 
No. 208 und vom 22. Marz 18ЗЗ No. 60.

7. Wirthe, welche sich eines Diebstahls schuldig 
gemacht, dem Kriminalgerichte übergeben ge­
wesen und urtheilsmaßige Strafe erlitten, 
können um deshalb allein nicht aus dem 
kontraktlichen Besitze und der Verwaltung 
ihrer Gesinde gesetzt werden.

Dorsch, d. Eins. Komm, vom 5. März 1828.

No. 98.

8. Wirthschafts - Untersuchunqsrom- 
missionen. Welche Klagen bei denselben 
fernerhin nicht mehr angebracht werden können.

Siehe Lit. 25u No. 16.

9. Wirthschafts - Unterfuchrmgskom 
Missionen. Die zeither bei denselben in 
Grundlage des Herzoglichen Arrendekontraktö 
üblich gewesenen Fragen 1, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 
45, 46, 52, 55, 56, 57, 58 und 59 sind 
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fernerhin nicht weiter an die versammelte 
Pauerschaft zu richten.

Vorsch. d. Komm tn S. d. BD. vom 27. Februar 

1843- No. 33.

Z.
1» Zehntner, welche in Gemäßheit des §.203 

der BV. die Funktion eines residirenden 
Polizeigliedeö zu versehen haben, werden in 
derselben Ördnung wie die Gemeinderichter 
gewählt, und von der Gutspolizei in ihren 
Amtsfunktionen auf drei Jahre bestätigt. 
Auch sind sie gleich den richterlichen Beamten 
in Eid und Pflicht zu nehmen, von ihrer 
Gemeinde aber nach Uebereinkunft derselben 
zu besolden.

Vorsch. d. Eins. Komm, vom 27. August 1825. 
No. 172.

2. Zehntner sind für die Dauer ihres Amts 
und so lange sie nicht wegen besonderer Ver­
gehungen der Remotion vom Amte unter­
zogen worden, in allen Civilfachen der Juris­
diktion der Kreisgerichte unterworfen und von 
Leibesstrafe eximirt.

Vorsch. b. Komm, in S. b. BD. vom 29. März 
1837- No. 36.

3. AenHen. Als solche können auch Personen 
vom Adel und Exemtenstande durch die Kreis­
gerichte vorgeladen werden, wobei jedoch die 
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im §. 396 Punkt 1 der BV. vorgeschriebene 
Form zu beobachten ist.

Borsch, d. Eins. Komm, vom 27. Juni 1822. 
No. 127.

4. Zeugen. Deren Beeidigung in der Kirche 
ist in den bei den Bauerbehördcn anhängigen 
Rechtssachen nur bei wichtigen Gegenständen, 
welche eine Forderung oder einen Schadens­
stand von nicht weniger als 50 Rubel Silber, 
eine Rechenschaftsablegung über Pupillen­
vermögen, oder ein angeklagtes Vergehen, 
oder einen Exccß betreffen, oder überhaupt 
nur dann zu statuiren, wenn durch besondere 
rechtliche Gründe von Seiten der Gerichte 
die Zulässigkeit motivirt worden.

Jedoch sind zur Verhütung jeden Miß­
brauchs in den Fällen, wo die Gemeinde­
gerichte auf Ablegung des Zeugencideö in der 
Kirche erkannt haben, die Akten zuvor zur 
Beprüfting der Nothwendigkeit eines solchen 
feierlichen Aktes an das kompetente Kreis­
gericht einzusenden, und ist nur nach erfolgter 
Genehmigung desselben eine derartige Eideö- 
abnahme hcrbeizuführen.

Dorsch, d. Komm, in S. d. BD. vom 18. Marz 
1843. No. 69.

5. Zinsner, nicht zum Gute verzeichnete, 
welche für Geldzahlung . Nutznießer von 
Grundstücken sind ohne einen Gehorch zu 
leisten, sind von der Theilnahme an der 
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Schüttung und Benutzung der Bauervor- 
rathsmagazine auszuschließen.

Dorsch, d. Komm, in S. d. BD. vom 14. April 
1838. No. 109.

6. Zinsner, zu de-I^tädten verzeichnete. 

Siehe Lit. ф. No. 2.

7. Zinspacht der Gesinde.
S. Lit. (£, No. 9.

S. Zollbeamte haben, so wie jeder andere 
StaakSdiener, in allen Fällen, wo dieselben 
ihrer Privathandlungen wegen von Bauer­
gemeindegliedern bei den Kreisgerichten ver­
klagt worden, daselbst Rede und Antwort zu 
geben und sich den Aussprüchen dieser Behör­
den, sobald solche die Rechtskraft überschritten, 
zu unterwerfen.

Dorsch, d. Eins. Komm vom 29. Februar 1828. 
No. 87.

9. Zugschein oder Uebergangsattestat.
Siehe Lit. D. No. 6 Punkt z, und Lit. U» 

No. i Punkt. 2.



Mit Genehmigung Seiner Excellenz des Herrn 
General-Gouverneurs von Liv-, Ehst- und 
Kurland, Kriegs-Gouverneurs zu Riga, Gene­
rals der Kavallerie, Senateurs und Ritters, 
Baron von der Pahlen, wird hicmit von 
der Kommission in Sachen der Kurländischen 
Bauer - Verordnung der Druck vorstehender ge­
meinnützigen Sammlung der zur Erläuterung 
der Bauer-Verordnung ergangenen Vorschriften, 
unter Vorbehalt der gesetzlichen Censur, bewilligt.

Mitau, den Lösten Marz 1844.

(L. S.)

JVo. 43.

Kurländischer Civil-Gouverneur:

C. v. Vrevern.

Sekretaire W. Diederichs.


